
Der Vorsitzende des Haupt- und Viernheim, den 17. Februar 2021 

Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirt-
schaftsförderung) 

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) am D o n -
n e r s t a g ,  dem 25.02.21 um 19:00 Uhr im  lade ich Sie herzlich ein. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Haushaltsgenehmigung 2021 des Kreises Bergstraße 

2. Bericht über die Entwicklung der steuerlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 

3. Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in der Stadt Viern-
heim 

4. Information über den Sachstand der Verhandlungen eines neuen Betriebsvertra-
ges für die katholischen Kindertagesstätten in Viernheim 

5. Digitalisierung 
hier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben 2020 

6. OZG-Modellkommune Viernheim 

7. 216. Vergleichende Prüfung des Hessischen Landesrechnungshofs (LRH) "Haus-
haltsstruktur 2019: Mittlere Städte"; 
hier: Erneute Vorlage des Schlussberichts an die Gremien 

8. Mittelzentrenranking 

9. Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020 

10. Verschiedenes 

 

Viernheim, den 17. Februar 2021 

Der Vorsitzende  

gez.: Dr. Jörn Ritterbusch 

 

Scannen Sie den QR-Code, um zur BürgerApp zu gelangen:  
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Protokoll-Vermerk.Nr. 2/2021 Viernheim, den 4. März 2021

P R O T O K O L L -
V E R M E R K

Zu der auf D o n n e r s t a g , den 25.02.2021, um 19:00 Uhr, anberaumten Video-
konferenz des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) nahmen

teil:
VOM HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG):

CDU: Winkler, Christoph Ausschussmitglied
Schübeler, Norbert Stellv. Ausschussmitglied
Frank, Elvira Stellv. Ausschussmitglied

SPD: Dr. Ritterbusch, Jörn Vorsitzender
Burkhoff, Nils Ausschussmitglied
Rihm, Dieter 2. Stellv. Vorsitzender

UBV: Benz, Walter Stellv. Ausschussmitglied
Dr. Stülpner, Henrik Ausschussmitglied

Grüne: Winkenbach, Manfred Ausschussmitglied

FDP: Jünemann, Ralf Ausschussmitglied

BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 Abs. 4, S. 2 HGO):
Kempf, Ralf Beratendes Ausschussmitglied

VOM MAGISTRAT:
Baaß, Matthias Bürgermeister
Kempf, Bastian Erster Stadtrat

VON DER VERWALTUNG:
Rohrbacher Stefanie Kämmereiamt
Haas, Rudolf Amt für Soziales und Standesamt
Fleischer, Michael Haupt- und Rechtsamt
Klein, Volker Amt für Sicherheit und Ordnung
Haas, Philipp Haupt- und Rechtsamt
Schwarz, Alexander Wirtschaftsförderung
Kohl, Sebastian Auszubildender

ALS SCHRIFTFÜHRERIN:
Reiners, Simone

VON DER PRESSE:
Viernheimer Tageblatt
Südhessen Morgen
SWR Kurpfalzradio
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Der Ausschussvorsitzende Dr. Jörn Ritterbusch eröffnete um 19:00 Uhr das virtuelle Treffen und
begrüßte alle Teilnehmenden.

¨ - ¨ - ¨

T A G E S O R D N U N G :
1. Haushaltsgenehmigung 2021 des Kreises Bergstraße
2. Bericht über die Entwicklung der steuerlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020
3. Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in der Stadt Viernheim
4. Information über den Sachstand der Verhandlungen eines neuen Betriebsvertrages für die ka-

tholischen Kindertagesstätten in Viernheim
5. Digitalisierung

hier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben 2020
6. OZG-Modellkommune Viernheim
7. 216. Vergleichende Prüfung des Hessischen Landesrechnungshofs (LRH) "Haushaltsstruktur

2019: Mittlere Städte";
hier: Erneute Vorlage des Schlussberichts an die Gremien

8. Mittelzentrenranking
9. Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020
10. Verschiedenes

¨ - ¨ - ¨

1. Haushaltsgenehmigung 2021 des Kreises Bergstraße
Bezug: Vorlage des Kämmereiamts vom 11.02.2021
Bürgermeister Baaß verwies auf o.g. Vorlage und merkte an, dass die Genehmigung sehr
früh erteilt wurde, da die Stadtverordnetenversammlung bereits Anfang Dezember den Be-
schluss gefasst habe und mittlerweile auch wieder der Kreis für die Genehmigung zuständig
sei.
Stadtverordneter Jünemann begrüßte die schnelle Genehmigung ohne größere Überra-
schungen.

Auszug: Kämmereiamt

2. Bericht über die Entwicklung der steuerlichen Erträge im Haus-
haltsjahr 2020
Bezug: Vorlage des Kämmereiamts vom 15.02.2021
Bürgermeister Baaß verwies auf o.g. Vorlage. Im Haushaltsplan habe man vorausschauen-
der Weise bereits mit weniger steuerlichen Erträgen gerechnet. Aktuell gebe es keine weiteren
Besonderheiten zu verkünden. Generell befinde man sich derzeit in einer besonderen Lage
durch die Pandemie.
Stadtverordneter Jünemann stellte fest, dass der Überschuss durch die Zuweisung des Bun-
des von 3,92 Mio. € lediglich ein rechnerischer sei. Tatsächlich fehlten im Zahlungsfluss zur
Gewerbesteuer ca. 3 Mio. €. Zudem gehe er aufgrund des 3. Coronasteuerrechtsänderungs-
gesetz von erheblichen Steuerkorrekturen für die zurückliegenden Jahre aus.
Kämmereiamtsleiterin Rohrbacher antwortete, dass es bisher keine Aussagen dazu gebe
wie sich dies auf die Haushalte der Kommunen auswirken werde. Nach der Abrechnung der
Gemeindeanteile des 1. Quartals könne man mehr sagen.

Auszug: Kämmereiamt
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3. Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in
der Stadt Viernheim
Bezug: Vorlage des Bürgermeisters vom 12.02.2021
Bürgermeister Baaß sagte, dass man mit der Vorlage versucht habe die gestellten Fragen zu
beantworten.
Stadtverordneter Benz fragte, warum der Magistrat bereits im August 2020 davon in Kennt-
nis gesetzt wurde und die Information erst jetzt in den Ausschuss käme.
Bürgermeister Baaß antwortete, dass die Vorlage dem Magistrat nicht in dieser Form vorlag,
sondern dem Magistrat lediglich der Zuwendungsbescheid zur Kenntnis gegeben wurde.
Auf Nachfrage der Stadtverordneten Schübeler und Dr. Stülpner nach einer
„Rückfahrkarte“ der Stelleinhaberin auf ihre unbefristete Stelle bzw. der Besetzung dieser,
sagte Bürgermeister Baaß, dass dies in der Personalplanung berücksichtigt werde. Die Stelle
sei derzeit nicht besetzt, man sei gerade in der Organisationsbetrachtung.
Stadtverordneter Jünemann äußerte Unverständnis darüber, dass das Konzept auf 10 Jahre
ausgelegt, die Befristung der Stellen aber auf 3 Jahre begrenzt sei.
Auf Nachfrage des Stadtverordneten Jünemann ob die Personalkosten auf 10 Jahre gerech-
net bei ca. 1 Millionen Euro liegen würden, antwortete Bürgermeister Baaß, dass dem nicht
so sei. Zunächst sei eine Förderung auf 3 Jahre möglich, danach habe der Fördergeber signa-
lisiert könne nochmals eine Förderung auf 2 Jahre beantragt werden. Diese entsprechenden
Zahlen seien der Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr bereits vorgelegt wor-
den.

Auszug: Bürgermeister, Haupt- und Rechtsamt, Abtl. Personal

4. Information über den Sachstand der Verhandlungen eines neuen
Betriebsvertrages für die katholischen Kindertagesstätten in Viern-
heim
Bezug: Vorlage des Amts für Soziales und Standesamt vom 11.02.2021
Bürgermeister Baaß wies daraufhin, dass die Vorlage bereits in einer der letzten HuFa-Sit-
zungen angekündigt worden sei. Im Dezember habe ein Gespräch mit der katholischen Kirche
stattgefunden. Mittlerweile habe man in Viernheim nur noch eine katholische Kirche. Die Be-
triebsverträge beständen allerdings noch mit den früheren vier katholischen Kirchengemein-
den. Es müsse nun erstmal aufbereitet werden, wie die Kostenauswirkung wäre, wenn man
denn dem Wunsch der katholischen Kirche nachkomme und die vier Verträge zu einem zu-
sammenführen würde. Im Endeffekt müsse darüber die Stadtverordnetenversammlung ent-
scheiden. Der jetzige Stand sei, dass man der katholischen Kirche gesagt habe, dass man auf
die Gremien zugehen würde, wenn man die entsprechenden Zahlen aufbereitet habe.
Auf Rückfrage des Ehrenstadtverordneten Winkenbach erläuterte der Leiter des Amts für
Soziales und Standesamt Haas, dass die Kirche die Qualitätspauschale zu 100 % verein-
nahmen möchte. Derzeit sei die Aufteilung 85 % für die Stadt und 25 % für die Kirche. Die
Kirche argumentiere, dass das Land mittlerweile mehr Zuschüsse zahle und man einen ange-
passten Abrechnungsmodus wolle.
Stadtverordnete Kempf und Benz fragten, um welche Beträge es genau gehe, der Stadt
fehle dann doch Geld. Bürgermeister Baaß antwortete, dass man das, wie gesagt, genau
auflisten müsse. Daran müsse sich auch die Kirche beteiligen. In den bisher vier Verträgen
seien unterschiedliche Aufteilungen vereinbart. Amtsleiter Haas ergänzte, dass man erst am
Anfang der Verhandlungen stehe.
Stadtverordneter Schübeler fragte nach den Tendenzen in Lampertheim und Biblis. Bürger-
meister Baaß sprach von sechsstelligen Summen. Man könne über jeden Monat und jedes
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Jahr froh sein, in denen man diese Verhandlungen schieben konnte.
Stadtverordneter Jünemann äußerte, dass er sich schlecht informiert fühle. Er hätte dies
gerne früher gewusst, auch wenn er verstehe, dass man über laufende Verhandlungen nicht
spreche.
Stadtverordneter Winkler fragte nach möglichen Auswirkungen für Viernheim durch den
AWO-Skandal. Bürgermeister Baaß konnte darauf verweisen, dass Viernheim Verträge aus-
schließlich mit dem AWO-Ortsverein und mit keiner übergeordneten Stelle geschlossen habe.
Man habe nichts zu befürchten.

Auszug: ASS, Bürgermeister

5. Digitalisierung
hier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben
2020
Bezug: Vorlage des Hauptamtes vom 10.02.2021
Bürgermeister Baaß verwies auf o.g. Vorlage.
Stadtverordneter Jünemann merkte an, dass einige der aufgeführten Punkte für ihn nicht
unter den Begriff „Digitalisierung“ fielen.
Stadtverordneter Winkler fragte nach dem Druckerkonzept und ob dafür Medienräume in
den Sanierungsplänen des Rathauses bereits mitbedacht worden seien. Zudem sagte er, dass
dies nur Sinn gebe, wenn der Workflow stark digitalisiert sei, ansonsten seien die Wegezeiten
zu hoch. Des Weiteren fragte er nach den Einsparungen durch den Zugriff auf Online-Geset-
ze.
Organisations-Abteilungsleiter Haas antwortete, dass es bei dem digitalen Abruf der Ge-
setz- und Verkündungsblätter nicht um die Gesetze an sich ginge, sondern um die Newsletter
hierzu. Man spare ca. 400 € im Jahr. Noch immer gebe es auch Arbeitsplatzdrucker. Die neu
angeschafften Geräte hätten eine höhere Qualität. Bei den Planungen für die Sanierung sei
dies bereits berücksichtigt.

Auszug: Haupt- und Rechtsamt

6. OZG-Modellkommune Viernheim
Bezug: Vorlage des Hauptamtes vom 10.02.2021
Bürgermeister Baaß verwies auf o.g. Vorlage. Hessen sei in dieser Hinsicht sehr aktiv. Man
habe sich als Modellkommune beworben und habe zusammen mit Bensheim, dem Kreis und
der Metropolregion auch den Zuschlag erhalten.
Stadtverordneter Jünemann äußerte, er habe sich diese Information bereits früher
gewünscht.
Stadtverordneter Kempf fragte nach dem Eigenanteil der Stadt.
Abteilungsleiter Haas antwortet, dass es keinen Eigenanteil im eigentlichen Sinne gebe. Man
stelle personelle Kapazitäten.

Auszug: Haupt- und Rechtsamt

7. 216. Vergleichende Prüfung des Hessischen Landesrechnungs-
hofs (LRH) "Haushaltsstruktur 2019: Mittlere Städte";
hier: Erneute Vorlage des Schlussberichts an die Gremien
Bezug: Vorlage des Kämmereiamts vom 11.02.2021
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Bürgermeister Baaß verwies auf o.g. Vorlage.
Stadtverordneter Schübeler äußerte, der Landesrechnungshof habe den Bericht aus sehr
betriebswirtschaftlicher Sicht erstellt. Er hätte sich ein tieferes Eingehen der Verwaltung auf
die genannten Punkte gewünscht. Der Bericht ende 2018, die weiteren Entwicklungen für die
Jahre 2019 und 2020 wären von großem Interesse. Insbesondere nannte er die Beurteilung
der Haushaltslage, die Entwicklung des rechnerischen Tilgungszeitraums, die Entwicklung der
Gesamtverschuldung (rentierliche/nicht-rentierliche Schulden) und die Aussagen zur Behe-
bung monierter Sachverhalte sowie Vergleiche zu den anderen Städten.
Bürgermeister Baaß nahm die Wünsche entgegen. Er verwies aber auch auf die regelmäßig
erstellten Finanzberichte.

Auszug: Bürgermeister, KA/Projektleiter, HA/Stellv. Projektleiter, Amt für Soziales und Stan-
desamt

8. Mittelzentrenranking
Bezug: Vorlage des Bürgermeisters vom 11.02.2021
Der Leiter der Wirtschaftsförderung, Herr Schwarz präsentierte Schritt für Schritt die Er-
gebnisse des Mittelzentrenrankings und nahm Einschätzungen vor. Hierzu wird auf das Mittel-
zentenranking (Anhang) verwiesen.

Auszug: Wifö, Bürgermeister

9. Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020
Bezug: Vorlage des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 19.01.2021
1. Stadtrat Kempf verwies auf o.g. Vorlage.

Auszug: Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

10. Verschiedenes
Keine Anmerkungen.

ENDE DER Videokonferenz: 21:10 Uhr

¨ - ¨ - ¨ - ¨ - ¨

Simone Reiners



TOP:        Viernheim, den 11. Februar 2021 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 901-120 

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: IV-16-2021/XVIII 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Haushaltsgenehmigung 2021 des Kreises Bergstraße 

 
Mitteilung/Information 

Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförderung wird die Ge-
nehmigung der Haushaltssatzung 2021 sowie der Wirtschaftspläne 2021 der Eigenbetrie-
be „Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen“ und „Viernheimer Forum der Senioren“ 
durch den Kreis Bergstraße zur Kenntnis gegeben. 
 











TOP:        Viernheim, den 15. Februar 2021 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: IV-18-2021/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Bericht über die Entwicklung der steuerlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 

 
Mitteilung/Information 

Mit Vorlage des Finanzberichts zum 30.09.2020 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses/ Wirtschaftsförderung am 05.11.2020, wurden bereits die wesentlichen Entwicklungen der 
steuerlichen Erträge abgebildet und geschildert, dass diese, v.a. im Bereich der Gewerbesteuer, 
höher als ursprünglich erwartet ausfallen würden. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass durch 
die erhaltene Gewerbesteuerkompensationsleistung des Bundes/Landes der Ergebnishaushalt 
voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen kann. 

Die damals prognostizierte Entwicklung der Steuererträge kann nach Abschluss des Haushaltsjah-
res 2020 bestätigt werden. Dies soll folgende Tabelle mit den Ergebnissen 2020 verdeutlichen: 

 Ansatz 2020 

in € 

Ist 2020 

in € 

Differenz 

in € 

Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 
(Einkommensteuer) 

20.953.349 19.500.370,57 -1.452.978,43 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.393.071 2.452.921,78 59.850,78 

Ausgleichsleistungen Familienleistungs-
ausgleich 

1.337.896 1.337.895,61 - 0,39 

Grundsteuer A + B 7.235.000 7.315.397,47 80.397,47 

Gewerbesteuer 13.150.000 12.561.767,40 - 588.232,60 

Steuern aus Spielapparaten 1.000.000 710.710,35 - 289.289,65 

Hundesteuer 109.000 109.977,06 977,06 
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Die Gewerbesteuererträge liegen mit rd. 12,56 Mio. € lediglich rd. 590 T€ unter dem Ansatz von 
13,15 Mio. € (- 4%). Wobei die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (tatsächlicher Zahlungsfluss) 
mit rd. 10,14 Mio. € rd. 3,01 Mio. € unter dem Ansatz (- 23 %) liegen. Im Ergebnis führt dies zu 
einer niedrigeren Gewerbesteuer- und Heimatumlage i.H.v. rd. 1,56 Mio. € statt 2,02 Mio. € im An-
satz (rd. - 462 T€ / -23 %). 

Auch die Erträge aus der Spielapparatesteuer fallen durch die pandemie-bedingten Schließungen 
von Gaststätten und Spielhallen um knapp 30 % geringer aus als veranschlagt (rd. - 289 T€). 

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B liegen leicht über dem Ansatz, ebenso die Erträge aus der 
Hundesteuer. 

Bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer ist eine Verringerung um rd. 1,45 Mio. € zu 
verzeichnen. Die Ansätze für den Familienleistungsausgleich sowie für die Gemeindeanteile an der 
Umsatzsteuer konnten erreicht bzw. sogar übertroffen werden.  

Stellt man den o.g. steuerlichen Einbußen von rd. 2,19 Mio € (im Saldo) die Gewerbesteuerkom-
pensationszahlung von rd. 5,65 Mio. € gegenüber, ergibt sich – unter Berücksichtigung der Redu-
zierung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage – ein Mehrertrag von rd. 3,92 Mio. €.  

Dieser Betrag wird zu einem voraussichtlich positiv abschließenden Ergebnishaushalt erheblich 
beitragen. Da die Jahresabschlussarbeiten derzeit nicht abgeschlossen sind und wesentliche Bu-
chungen wie Abschreibungen und Pensions-/Beihilferückstellungen ausstehen, kann aktuell keine 
belastbare Aussage zum endgültigen Jahresergebnis 2020 getroffen werden. 

Hinsichtlich der Entwicklung der steuerlichen Erträge im Jahr 2021 können gegenwärtig keine be-
lastbaren Zahlen genannt werden. Die aktuell für 2021 veranlagten Gewerbesteuern liegen derzeit 
mit rd. 10,3 Mio. € rd. 1,1 Mio. € unter dem Ansatz (-10 %). Dies ist aber erfahrungsgemäß im I. 
Quartal eines Haushaltsjahres nichts Ungewöhnliches. Ein Anstieg der Gewerbesteuererträge ist 
meist ab dem II. oder III. Quartal zu verzeichnen. Allerdings gilt es dies vor dem Hintergrund der 
weiterhin vorliegenden pandemie-bedingten Einschränkungen zu beobachten.  

Die Orientierungsdaten für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden sei-
tens des Landes bislang nicht aktualisiert. Auch hier sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
weiterhin ein unbekannter Faktor. Bis zur Vorlage des Finanzberichts zum 31. Mai 2021 liegen 
sicherlich Erkenntnisse vor, die eine belastbarere Prognose über die Entwicklung des Haushalts-
jahres 2021 erlauben. 

 
 



TOP:        Viernheim, den 12. Februar 2021 

Federführendes Amt 

01 Bürgermeister 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: IV-20-2021/XVIII 

Anlagen: Zuwendungsbescheid 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an:  

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in der Stadt Viern-
heim 

 
Mitteilung/Information 

Mit Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung am 20.9.2019 wurde die Verwaltung 
beauftragt einen Förderantrag für zwei zusätzliche Beschäftigte zu stellen. Die Antragstel-
lung erfolgte am 19.12.2019, der Zuwendungsbescheid datiert vom 10.8.2020 (siehe An-
lage). Bestandteil der Anlage ist auch ein Gesamtfinanzierungsplan. In diesem sind die 
dem Bescheid zugrundeliegenden Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben, die 
Höhe der Bundesmittel (Zuschuss) und dessen kassenmäßige Bereitstellung detailliert zu 
entnehmen. Dem Magistrat wurde der Zuwendungsbescheid mit Sitzung am 17.8.2020 zur 
Kenntnis gegeben. 

Die der Stadt Viernheim im Jahr 2021 entstehenden Ausgaben und Einnahmen sind Be-
standteil des von der Stadtverordneten-Versammlung am 10.2.2021 beschlossenen 
Haushaltsplanes für 2021 (siehe u.a. Vorbericht Seite V30). 

Es handelt sich um Vollzeitstellen der TVöD Entgeltgruppe 11. Beide waren im Spätsom-
mer 2020 (18.08.2020) projektbezogen befristet auf 3 Jahre und mit vorgesehenem Be-
setzungszeitpunkt 01.01.2021 in der Regionalpresse, in Fachzeitschriften, auf den Porta-
len interamt.de, greenjobs.de und bei der Agentur für Arbeit ausgeschrieben. Es gingen 95 
Bewerbungen ein (davon 48 Frauen). 

Die Vorstellungsgespräche fanden am 28. und 29.11.2020 statt. Hierzu waren 17 Bewer-
bende eingeladen, von denen tatsächlich 12 am Gespräch teilnahmen. Im üblichen Aus-
wahlgremium wurde die Auswahl gemeinsam getroffen, eine Reihenfolge hergestellt und 
der Behördenleitung zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Diese folgte der Empfehlung 
des Auswahlgremiums. Da es sich um befristete Stellen handelte, erfolgte – wie üblich -
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keine Vorlage an den Magistrat. Die ausgewählten beiden Personen begannen ihre Tätig-
keit wie vorgesehen am 01.01.2021. 

Die hessische Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der 
Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - vom 2. April 2006, gültig bis 
31.12.2024) schreibt in ihrem § 5 „Stellenplan“ vor: 

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der 
nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Stellen von Beamten in 
Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind ge-
sondert aufzuführen. 

Wegen dieses § 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO waren die beiden zeitlich befristeten Stelle des 
Klimaschutzmanagements unter den o.g. Bedingungen daher nicht in den Stellenplan 
2021 der Stadt Viernheim aufzunehmen. 
 























TOP:        Viernheim, den 11. Februar 2021 

Federführendes Amt 

50 Amt für Soziales und Standesamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: rh 

Drucksache: IV-17-2021/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Amt für Soziales und Standesamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Information über den Sachstand der Verhandlungen eines neuen Betriebsvertrages 
für die katholischen Kindertagesstätten in Viernheim 

 
Mitteilung/Information 

Der Südhessen Morgen – Lampertheim – hat am 08.02.2021 berichtet, dass die Stadt Lampert-
heim jetzt neue Betriebskostenverträge „mit den kirchlichen Trägern der konfessionellen Kinderta-
gesstätten“, also mit der katholischen wie mit der evangelischen Kirche abschließt. 
 
In Viernheim besteht hierzu eine andere Ausgangslage. 
 
a) Erst im Januar 2021 hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau angekündigt, dass sie 

ebenfalls eine Anpassung der Betriebsverträge für ihre Kindertagesstätten wünscht. Anders als 
bei der Stadt Lampertheim hatte bis dato die evangelische Kirche für die in Viernheim befindli-
chen evangelischen Kitas keine Verhandlungen gefordert. 

 
b) Mit Blick auf die bekannte generelle Forderung des Bistums Mainz zur Absenkung des eigenen 

Finanzierungsanteils bei den Kindertagesstätten im Bistum und eines in den Nachbarstädten 
Lampertheim, Bürstadt und Biblis schon weiter fortgeschrittenen Gesprächsstandes fand kurz 
vor Weihnachten 2020 ein Treffen von Frau Kewes vom Bistum Mainz (Leiterin Abteilung Kin-
dertagesstätten), Pfarrer Dr. Givens, Bürgermeister Baaß und Amtsleiter Haas statt. 

 
In Viernheim liegt die besondere Situation vor, dass aus ehemals vier eigenständigen katholischen 
Kirchengemeinden mit eigener Kindertagesstätte innerhalb weniger Jahre die „Katholische Kirche 
Viernheim“ mit nur einer Pfarrerstelle entstanden ist, die seither für alle vier vorhandenen Kinder-
tagesstätten verantwortlich ist. 
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Gesprächsergebnis war, dass aufgrund dieser besonderen Situation in Viernheim - im Unterschied 
zu den Nachbarkommunen - im Laufe des ersten Halbjahres 2021 zunächst noch weitere Sach-
verhalte zu klären sind, da 

 alle vier Verträge in einem Betriebsvertrag zusammengeführt werden müssen 

 die Mitglieder der Gremien der Stadt Viernheim sich mit Sicherheit nicht allgemein, sondern 
anhand konkreter Zahlen zur weiteren Vorgehensweise beraten wollen. 

 
 
Zum Hintergrund 

Das Bistum Mainz hat im Jahr 2017 angekündigt, dass es eine Änderung der bestehenden Be-
triebsverträge für die katholischen Kindertagesstätten wünscht, um in Zukunft seinen Finanzie-
rungsanteil an den katholischen Einrichtungen absenken zu können.  
 
Im Jahr 2019 formulierte das Bistum Mainz einen erneuten dringlicher formulierten Änderungs-
wunsch. Die Stadt Viernheim reagierte darauf erneut zurückhaltend. Die Kommunen Biblis, 
Bürstadt und Lampertheim kamen im Juni 2019 bei einem ersten Treffen darüber ein, die Verhand-
lungen gemeinsam zu führen. Der Stadt Viernheim wurde seitens der Nachbarstädte die Möglich-
keit gegeben, sich hieran informell seitens der Verwaltung zu beteiligen, um hinsichtlich der später 
möglicherweise konkret zu Viernheim zu führenden Gespräche bereits informiert zu sein. 
 
Als Kernpunkte möchte das Bistum Mainz eine höhere Beteiligung der Kirche an der Landesförde-
rung und die Zuordnung der Qualitätspauschale zur Einrichtung erreichen. 
 
 
Zur ergänzenden Information 

Beide Kirchen beschäftigen sich überörtlich - unabhängig von Betriebskostenverträgen - mit der 
Einführung von Geschäftsträgermodellen. Durch eine jeweils gemeindeübergreifende Verwaltung 
der angeschlossenen Kindertagesstätten soll die nötige Verwaltungsarbeit verbessert geleistet 
werden. Immer seltener ist es möglich, dies noch durch das frühere Modell der „Kirchenrechner“ 
erledigen zu lassen. Der Aufwand der von allen möglichen Stellen benötigten Abrechnungen 
(u.v.m.) ist viel zu hoch, als dass dies noch durch ein Ehrenamt oder durch Mitarbeitende bei  
geringer Vergütung erledigt werden kann. Aus Gründen der Praktikabilität hat der Magistrat hierfür 
seine Zustimmung gegeben. 

 
 



TOP:        Viernheim, den 10. Februar 2021 

Federführendes Amt 

10 Hauptamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: ph 

Drucksache: IV-106-2020/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Haupt- und Rechtsamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Digitalisierung 
hier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben 2020 

 
Mitteilung/Information 

Aus den Reihen des Magistrats gab es den Wunsch, über die Umsetzung von Vorhaben 
im Rahmen der Digitalisierung informiert zu werden. Diese Information wird hiermit auch 
dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt. 

 

Mobiles Arbeiten / Konferenzsysteme: 

Anfang März wurden, bedingt durch die Corona-Situation, innerhalb eines Wochenendes 
die Voraussetzungen geschaffen, den Mitarbeitenden das Mobile Arbeiten zu ermöglichen 
(durch eine sichere Anbindung an die Systeme der Stadtverwaltung (VPN-Tunnel)). Kurz-
fristig konnte eine bereits getätigte Bestellung von Hardware (im Rahmen des PC-
Austauschs der gesamten Verwaltung) geändert werden, sodass eine größere Anzahl an 
Laptops beschafft werden konnte, die das mobile Arbeiten erleichtern. Zusätzlich wurden 
Diensthandys bereitgestellt. 
Anzumerken ist, dass ein Teil der Dienstleistungen der Stadtverwaltung weiterhin am Ar-
beitsort verrichtet werden muss. Mobiles Arbeiten macht daher nur in Teilen der Verwal-
tung Sinn. 

Um die Kommunikation innerhalb und mit Externen auch in diesen Zeiten zu ermöglichen, 
wurden die Programme Rainbow und GoToMeeting eingeführt. Den Mitarbeitenden wur-
den somit Video- und Konferenztelefonie, die sowohl intern als auch extern genutzt wer-
den kann, und ein Messenger-Dienst zur Verfügung gestellt.  
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Insbesondere durch die positiven Rückmeldungen der Führungskräfte wird derzeit eine 
Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ unter Einbeziehung von Personalrat, Gleichstel-
lungsbeauftragter und Datenschutz erarbeitet, um das Mobile Arbeiten auch nach der 
Corona-Situation weiterhin als Arbeitsform anzubieten. 

 

Druckerkonzept 

Im Jahr 2020 wurde ein neues Druckerkonzept erarbeitet und im Januar 2021 umgesetzt. 
Ziel war es zum einen, Drucker – wo es sinnvoll ist – nicht mehr in den Büroräumen zu 
stellen und zum anderen, ein datenschutzkonformes Drucken zu ermöglichen. Es wird nun 
im Rathaus verteilt zentrale leistungsfähige Drucksysteme geben. Die Mitarbeitenden sen-
den ihren Druckauftrag ab und können diesen dann an einem beliebigen Gerät im Haus 
abholen. Dazu authentifizieren sie sich am Gerät mithilfe eines Chips. Somit ist gewähr-
leistet, dass niemand außer des/der Mitarbeitenden selbst die Dokumente erhält. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass bei z.B. technischen Problemen auf einen anderen Drucker ausgewi-
chen werden kann.  

 

Digitaler Abruf Gesetz- und Verkündungsblätter 

Bislang wurden die Gesetz- und Verkündungsblätter des Bundes sowie des Landes in Pa-
pierform abonniert und dann zum Umlauf an die Ämter und Stabsstellen gegeben. Zum 
Ende des Jahres 2020 wurde dies nach einer Übergangs- und Testphase auf einen digita-
len Abruf umgestellt. Über ein Portal können die Mitarbeitenden die Gesetz- und Verkün-
dungsblätter abrufen. Durch einen individuell konfigurierbaren Newsletter ist es möglich, 
per E-Mail darauf hingewiesen zu werden, falls neue Unterlagen zur Verfügung stehen. 
Neben einer Kosten- und Papierersparnis sind die Gesetz- und Verkündungsblätter zu-
künftig unmittelbar für alle Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung abrufbar. 

 

Umsetzung Online-Zugangsgesetz (Civento): 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet alle deutschen Behörden bis Ende 2022 ihre 
Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch anzubieten. Bei der Erstellung der Online-
Anträge soll dabei eine effiziente und verständliche Darstellung der elektronischen Formu-
lare im Fokus stehen. Die Online-Anträge werden einheitlich auf Basis der Plattform 
„Civento“ entwickelt. 
Konkret bedeutet dies, insgesamt 575 Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren und 
anzubieten (nicht alle der 575 Dienstleistungen treffen auf Viernheim zu). Die verschiede-
nen Themenfelder wurden auf die Bundesländer verteilt, die diese federführend umsetzen. 
Innerhalb der zuständigen Bundesländer werden die Prozesse dann von einzelnen Kör-
perschaften oder in Zusammenarbeit nach dem Prinzip „einer für alle“ entwickelt. Wenn 
ein Prozess als Civento-Prozess umgesetzt wurde, steht er damit allen anderen öffentli-
chen Stellen ebenfalls zur Verfügung und kann (nach einer Anpassung an die Gegeben-
heiten vor Ort) genutzt werden. 

Viernheim bietet bereits seit vielen Jahren zahlreiche Online-Dienstleistungen an, die ge-
bündelt auf der städtischen Website unter www.viernheim.de/rathaus-
politik/buergerservice/online-dienste zu finden sind. Als erste Civento-Prozesse wurden im 
Jahr 2020 Dienstleistungen aus dem Bereich Standesamt umgesetzt (Beantragung Ehe-, 
Geburts-, Lebenspartnerschafts-, und Sterbeurkunde sowie Voranmeldung Sterbefall). 
Derzeit erarbeitet das Hauptamt gemeinsam mit dem Kämmerei- und Ordnungsamt die 
Umsetzung der Prozesse „Anmeldung und Abmeldung Hund“. Zudem ist Viernheim bei 

http://www.viernheim.de/rathaus-politik/buergerservice/online-dienste
http://www.viernheim.de/rathaus-politik/buergerservice/online-dienste
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der Umsetzung des Prozesses „Anträge zur Genehmigung der Leitungsverlegung im Be-
reich Breitband-Ausbau“ Partner der Metropolregion Rhein-Neckar, die diesen Prozess im 
Auftrag der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz erarbeitet. 

Um die Anforderungen des OZG zu erfüllen, würde es genügen, dass die Dienstleistung 
für den Bürger digital nutzbar ist. Einen Mehrwert für die Verwaltung haben solche Pro-
zesse aber nur, wenn auch die Weiterverarbeitung innerhalb der Verwaltung dadurch ver-
einfacht wird. Deshalb entsteht bei der Umsetzung jedes einzelnen Prozesses zunächst 
ein hoher Abstimmungsaufwand, um den bisher analogen Workflow („Antrag geht schrift-
lich ein bzw. wird ausgedruckt und geht dann von Stelle zu Stelle“) sinnvoll umzubauen. 

Das Hauptamt prüft regelmäßig, ob es neue Dienstleistungen als Civento-Prozess gibt und 
setzt diese dann in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern um. 

 

Tevis21 

In der Corona-Situation wurde der Zugang zum Rathaus beschränkt. Einlass erhält man 
ausschließlich mit einem vorher vereinbarten Termin. Da mit Terminvereinbarungen (ins-
besondere im Bürgerbüro) sehr gute Erfahrungen gemacht wurden, soll dies zukünftig 
auch weiterhin ermöglicht werden. In den letzten Monaten musste ein/e Mitarbeitende/r im 
Bürgerbüro dauerhaft dafür eingesetzt werden, die Terminanfragen telefonisch entgegen-
zunehmen und zu koordinieren. Mit der Einführung der Terminvereinbarungssoftware „Te-
vis21“ wird es möglich sein, Termine auch online zu vereinbaren. Dem/r Bürger/in wird 
zusätzlich direkt bei der Terminvergabe darüber informiert, welche Unterlagen er/sie zu 
der gewünschten Dienstleistung mitbringen muss. 
Da es diese Anforderung nicht nur in Viernheim, sondern auch in vielen anderen Kommu-
nen gibt, konnte trotz Beauftragung im Frühsommer die einführende Schulung erst Ende 
November stattfinden. Das System ist über die städtische Webseite erreichbar. 
Im Nachgang soll die Software auch für weitere Stellen im Haus konfiguriert werden. 

 

Rechnungsworkflow (RWF): 

Der gesamte Prozess vom Rechnungseingang über die Bearbeitung in den Fachämtern 
bis zur Auszahlung wird seit Frühsommer 2020 komplett digital abgewickelt. Dafür waren 
umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Eingangsrechnungen werden (bei Eingang per 
Mail) entweder direkt digital verarbeitet oder in der Hausdruckerei eingescannt und so in 
den Workflow eingefügt. Vorteile sind eine erhebliche Beschleunigung des Bearbeitungs-
prozesses, eine schnelle Recherchefunktion sowie die rechtssichere digitale Archivierung 
der Belege, die erhebliche Mengen an Papier, Ordner und Platz einspart. 

 

Domicil21 

Der Magistrat beschloss im Juli 2020, dass die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe ab 
1. Januar 2021 wieder durch die Stadtverwaltung selbst durchgeführt wird. Um die Bear-
beitung effizient durchführen zu können, wurde die Software „Domicil21“ angeschafft. Die-
se Software bietet zudem die Funktion, Wohnungssuchende zu verwalten und nach ge-
zielten Parametern Wohnungssuchende auszuwählen. Hier wird eine veraltete Access-
Datenbank abgelöst. Die entsprechenden Schulungen fanden Anfang Dezember 2020 
statt, sodass seit Januar 2021 mit dem Programm gearbeitet werden kann. 

 

Unterweisungsprogramm 
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Als Arbeitgeber ist die Stadtverwaltung verpflichtet, ihre Mitarbeitenden regelmäßig zu un-
terweisen, z.B. zu den Themen Arbeitssicherheit und Datenschutz. Um dies zukünftig 
noch effektiver zu gestalten, wurde eine Unterweisungssoftware angeschafft. Hier können 
den Mitarbeitenden Unterweisungen zugewiesen werden, die diese dann in einer gewis-
sen Frist durchführen müssen. So kann die Unterweisung flexibel durchgeführt werden 
und eine umständliche Terminsuche entfällt. Auch werden die Mitarbeitenden automatisch 
erinnert und regelmäßig durchzuführende Unterweisungen werden nach Fristablauf auto-
matisch wiedereingestellt. Als Arbeitgeber kann jederzeit ausgewertet und überwacht wer-
den, ob alle Unterweisungen rechtzeitig durchgeführt wurden. 
Zudem bietet das System die Möglichkeit, eigene Schulungen darüber abzubilden, so ist 
z.B. im Rahmen der Verbesserung des Onboarding-Prozesses denkbar, zukünftig Einwei-
sungen in Standard-Software (z.B. Mail-Client, Intranet usw.), Telefon oder Dienstanwei-
sungen über das Programm anzubieten. 

 

Stellenbewertungssoftware Kasaia 

Wenn eine neue Stelle geschaffen wird oder sich Aufgaben (also die Stellenbeschreibung) 
ändern, ist eine Stellenbewertung vorzunehmen. Hierbei gilt es sowohl im Beamten- als 
auch im Angestelltenbereich eine fachliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen. Die 
Software Kasaia erleichtert dies zukünftig. Durch die Integration von Stellenbeschreibun-
gen und vergangener Bewertungsfälle (aus der umfangreichen KGSt-Datenbank sowie der 
bislang in Viernheim bewerteten Stellen) in eine Datenbank ermöglicht sie Quervergleiche. 
Mit Hilfe des Bewertungsassistenten können die Tätigkeitsmerkmale tarifrechtskonform 
beurteilt und begründet sowie Beamtenstellen anhand der hinterlegten Anforderungsprofile 
bewertet werden (Textbausteinsystem). Die Software bewertet Stellen nicht automatisch, 
sondern unterstützt bei der rechtskonformen Beurteilung und Bewertungsbegründung, bei 
der Gutachtenerstellung und der Entgeltgruppenberechnung. Somit können zeitsparender 
und transparent tarif- und beamtenrechtskonforme Bewertungen vorgenommen werden. 

 

Chatbot Vieri 

Für die Dienstleistungen des Bürgerbüros wurde der Chatbot „Vieri“ auf viernheim.de ver-
öffentlicht. Diesem kann in Chat-Form das Anliegen vorgetragen werden. Man erhält dann 
umfassende Informationen. Falls man z.B. nach dem Stichwort „Personalausweis“ fragt, 
gibt es zunächst einige allgemeine Informationen und weiterführende Themen werden 
vorgeschlagen. Falls man einen neuen Personalausweis benötigt, wird man darüber in-
formiert, welche Unterlagen man benötigt (und zukünftig auch direkt an das Online-
Terminvergabesystem verwiesen).  
Es handelt sich bei der Software um eine „Künstliche Intelligenz“ (KI), die durch die Nut-
zeranfragen dazulernt. Somit können die Antworten immer weiter verbessert werden. 

 

ParkNow 

Auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt (Rathausparkplatz, Parkplatz vor der 
Dezentralen Ermittlungsgruppe (ehemalige Post) sowie Parkplatz vor dem Rathaus) kann 
mittlerweile der Parkvorgang bequem per App gestartet und beendet werden. Somit spart 
der Nutzer sich den Weg zum Parkscheinautomaten sowie die Kleingeldsuche. Die Ab-
rechnung erfolgt bequem am Monatsende via Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte. 
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Update viernheim.de 

Ende des Jahres 2020 wurde ein umfangreiches Update von viernheim.de begonnen. Ne-
ben einer deutlichen Verbesserung der Geschwindigkeit beim Aufbau der Seite werden 
bestehende Erweiterungen erneuert und einige durch mehr Funktionalitäten verbessert, 
sowie ein neues Veranstaltungsmodul und ein Newsletter implementiert. Technisch wird 
das System auf die aktuelle PHP / MySQL-Versionen angepasst und entspricht so dem 
neuesten Sicherheitsstand. 
Die Redakteure können mit einem Dashboard ihr System besser und übersichtlicher 
überwachen und sich dieses individuell gestalten. Telefonnummern sind anklickbar und 
können so direkt angewählt werden. Generell werden die Redakteure mehr unterstützt, so 
können zum Beispiel Online-Formulare besser und einfacher erstellt werden, um nur eine 
der vielen Optimierungen zu nennen. 
Die Umsetzung soll im Februar 2021 beendet werden. 

 

VHS-Webseite 

Die VHS Viernheim hat einen neuen Internetauftritt (www.vhs-viernheim.de), über den u.a. 
noch komfortabler Kurse gebucht und auch bezahlt werden können. 

 

Sichere digitale Kommunikation mit der Stadtverwaltung 

Um Bürgern, anderen Behörden usw. eine sichere digitale Kommunikation mit der Stadt-
verwaltung zu ermöglichen, wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. befinden sich 
in Umsetzung: 

Netz des Bundes (NdB): 

Die Stadtverwaltung Viernheim nutzt das „Netz des Bundes“, damit sind E-Mails, die zwi-
schen der Stadtverwaltung Viernheim und anderen Behörden, die ebenfalls das „Netz des 
Bundes“ nutzen, transportverschlüsselt. 

Besonderes Behördenpostfach (beBPo): 

Das besondere Behördenpostfach stellt einen zentralen digitalen Posteingang dar und 
erlaubt der Stadtverwaltung darüber eine sichere elektronische Kommunikation mit Gerich-
ten, Anwälten und anderen Behörden. 

DE-Mail: 

Über eine DE-Mail können die Bürgerinnen und Bürger mit der Stadtverwaltung rechtssi-
cher kommunizieren. 

SX-MailCrypt 

Durch das Angebot „SX-MailCrypt“ kann die Kommunikation per E-Mail verschlüsselt wer-
den, sodass z.B. Bürgerinnen und Bürger auch ohne eine DE-Mail-Adresse mit der Stadt-
verwaltung sicher kommunizieren können. 

 

Elektronische Akte 

Zu mehreren Fachverfahren, die in der Stadtverwaltung genutzt werden (u.a. Sitzungs-
dienst, Rechnungsworkflow, Standesamtswesen, Einwohnermeldewesen) gibt es bereits 
die Möglichkeit, Unterlagen rechtssicher digital zu archivieren. Bislang hat die Möglichkeit 
gefehlt, ergänzend zu diesen Dokumenten aus den Fachverfahren auch weitergehende 

http://www.vhs-viernheim.de/
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Unterlagen (z.B. Schrift- und E-Mail-Verkehr) zu ergänzen. Der Partner der Stadtverwal-
tung Viernheim, die ekom21, hat nun mit der „eAkte Office“ ein Modul zur digitalen Schrift-
gutverwaltung geschaffen. Im Jahr 2021 soll hier in den ersten Bereichen die Nutzung be-
gonnen werden. 

 

E-Vergabe 

Der AI Vergabemanager ist eine Softwarelösung, die – spezifisch für den Einsatz bei öf-
fentlichen Auftraggebern entwickelt – die Abwicklung des gesamten arbeitsteiligen Verga-
beprozesses medienbruchfrei und rechtskonform abbildet.  

Damit erfüllt Viernheim auch die Anforderungen, die sich aus dem Ziel des Aufbaus einer 
allgemeinen bundesweiten Vergabestatistik ergeben. Die Vergabedaten sollen vollelektro-
nisch und soweit wie möglich automatisch erfasst und analysiert werden, um repräsentati-
ve Aussagen zur öffentlichen Beschaffung in Deutschland treffen zu können. Bei der Da-
tenübermittlung sollen die Auftraggeber und Vergabestellen auf eine bedienungsfreundli-
che und nutzerorientierte IT-Lösung zurückgreifen können. 

Ab 1. Oktober 2020 sind alle Auftraggeber nach § 98 GWB verpflichtet, die in der Verg-
StatVO festgelegten Daten über die Vergabe öffentlicher Aufträge oder Konzessionen ab 
Erreichen der EU-Schwellenwerte (Oberschwellenbereich) und ab einem Auftragswert 
über 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer auch im Unterschwellenbereich zu übermitteln. 

Für die Nutzer/innen des AI Vergabemanagers wurden zuletzt Schulungen durchgeführt. 
Die Schulung wurde seitens der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. durchgeführt. Nun 
sollen alle Vergaben der Stadt Viernheim digital angelegt und durchgeführt werden. 

 

Förderprogramm Starke Heimat Hessen 

Durch das Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“ konnte eine Förderung in Höhe von 
86.177,00 € akquiriert werden, die für die Umsetzung der o.g. Vorhaben genutzt wurde. 

 

Förderprogramm OZG-Modellkommune 

Viernheim hat sich, in Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße, der Stadt Bensheim 
und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, erfolgreich als „OZG-Modellkommune“ be-
worben. Dies wird durch das Land Hessen mit einer Förderung von insgesamt 130.000 € 
gefördert. Bis 2023 soll hier in den Bereichen „Planen und Bauen“, „Digitaler Straßen-
raum“, „Digitale Stadtgesellschaft“ sowie „Digitale Kompetenzen“ die Umsetzung des OZG 
beschleunigt werden. 

 

KommunalCampus 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung im Dezember 2020 beschlossen, 
dass Viernheim Gründungsmitglied der Genossenschaft „KommunalCampus eG“ wird. Die 
Gründungsveranstaltung hat mittlerweile stattgefunden. Bürgermeister Baaß wurde, neben 
den Landräten Engelhardt (Kreis Bergstraße) und Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis) sowie 
Oberbürgermeisterin Steinruck (Ludwigshafen) in den Aufsichtsrat gewählt.  
Ziel dieser Genossenschaft ist, die Digitalisierungs- und Veränderungskompetenzen auf 
kommunaler Ebene durch den Aufbau einer modularen internetbasierten Bildungs- und 
Weiterbildungsplattform zu stärken. 
 



TOP:        Viernheim, den 10. Februar 2021 

Federführendes Amt 

10 Hauptamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: ph 

Drucksache: IV-9-2021/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen: 1. Antrag 2. Konzept 3. Schreiben des Innenministers 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Haupt- und Rechtsamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

OZG-Modellkommune Viernheim 

 
Mitteilung/Information 

Viernheim hat sich, in Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße, der Stadt Bensheim 
und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, erfolgreich als „OZG-Modellkommune“ be-
worben. Dies wird durch das Land Hessen mit insgesamt 130.000 € gefördert. Bis 2023 
soll hier in den Bereichen „Planen und Bauen“, „Digitaler Straßenraum“, „Digitale Stadtge-
sellschaft“ sowie „Digitale Kompetenzen“ die Umsetzung des OZG beschleunigt werden. 

Nach der Mitteilung des Innenministers, dass die Viernheimer Bewerbung erfolgreich war, 
finden aktuell die Gespräche mit den Partnern statt, um das weitere Vorgehen abzustim-
men. 
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Antrag mit integriertem Konzept (Antragsformular) zur Förderung 

als OZG-Modellkommune 

gemäß der Umsetzungsvereinbarung vom 27. September 2019 

„OZG Hessen Kommunal“ zwischen dem Land Hessen und den 

Kommunalen Spitzenverbänden in Verbindung mit dem Konzept 

Fördermöglichkeiten OZG-Modellkommunen zur Umsetzung OZG 

Kommunal (veröffentlicht im StAnz. v. 27.07.2020 S. 790 ff.). 

 

Informationen zur antragstellenden Kommune/Landkreis: 

 

Name:    Stadt Viernheim 

Straße:   Kettelerstr. 3 

Postleitzahl:   68519 

Einwohnerzahl:  34.000 

 

Ansprechperson:  Philipp Haas 

Funktion :  Abteilungsleitung „Organisation, Einkauf, EDV“ 

Telefonnummer:  06204 988320 

E-Mail-Adresse:  PHaas@viernheim.de 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei Gemeinschaftsvorhaben im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) 

Kopie Kooperationsvertrag/Letter of Intent beigefügt ☒ 

 

Informationen zur kooperierenden Kommune/Landkreise: 

 

Name:    Stadt Bensheim 

Straße:   Kirchbergstraße 18 

Postleitzahl:   64625 

Einwohnerzahl:  44.000 

 

Ansprechperson:  Rolf Hiesinger 

Funktion :  Fachbereichsleiter / Team Steuerungsunterstützung 

Telefonnummer:  06251 14260 

E-Mail-Adresse:  rolf.hiesinger@bensheim.de 

(bei weiteren kooperierenden Kommunen/Landkreisen bitte ergänzen) 
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Name:    Kreis Bergstraße 

Straße:   Gräffstraße 5 

Postleitzahl:   64646 

Einwohnerzahl:  270.000 

 

Ansprechperson:  Thomas Wieland 

Funktion :  Abteilungsleitung „Moderne Verwaltung, E-Government und IT“ 

Telefonnummer:  06252 15 5900 

E-Mail-Adresse:  Thomas.Wieland@kreis-bergstrasse.de 

 

 

Name:    Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 

Straße:   M1, 4-5 

Postleitzahl:   68161 

Einwohnerzahl:  2.400.000 

 

Ansprechperson:  Marco Brunzel 

Funktion :  Bereichsleitung „Digitalisierung & E-Government“ 

Telefonnummer:  0621 10708 380 

E-Mail-Adresse:  Marco.Brunzel@m-r-n.com 
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Informationen zum Konzept: 

(Bitte markieren Sie zunächst – wo vorgesehen – die wesentlichen Merkmale und beschreiben diese anschließend im Fließtext) 

 

Beschreibung Status und Ziele des Vorhabens 

 

Aktueller Status der Kommune/Landkreis (bzw. der Kommunen/Landkreise bei 

Gemeinschaftsvorhaben) im Hinblick auf Verwaltungsdigitalisierung und OZG: 

 

Hinweis: 

Das hier vorliegende Antragsformular wird durch ein beiliegendes Konzept-Dokument 

ergänzt, welches noch ausführlichere Informationen zu den jeweiligen Unterpunkten liefert.  

 

In Kapitel 1 wird entsprechend auf den Hintergrund und die Ausgangslage eingegangen 

sowie die vier adressierten Themenfelder ausführlich beschrieben. Der parallele Blick in das 

Konzept-Dokument wird daher ausdrücklich empfohlen. 

 

Die Folgenden Inhalte finden sich auch in Kapitel 2, Abschnitt 2.1 des Konzept-Dokuments. 

 

Bensheim 

 

• Die Stadt Bensheim befindet sich momentan im Aufbau und 

der Einführung eines neuen Dokumentenmanagement-

Systems (DMS) sowie der E-Rechnung, um im Back-End eine 

vollumfänglich digitale Abwicklung der Dialoge und Anträge 

aus dem Front-End zu erreichen. Im Fokus steht dabei das 

OZG-plus.  

• Durch die aktive Mitwirkung in der IKZ „INSPIRE und GIS“ 

wurden wichtige Grundlagen im Bereich „Planen und Bauen“ 

geschaffen, die nun im Sinne des OZG weiterentwickelt 

werden sollen.  

• Die Bereitstellung der digitalen Verwaltungsleistungen für die 

Bürgerinnen und Bürger wird in den nächsten Monaten 

intensiv bei der Stadt Bensheim vorangetrieben. Die 

Einführung von civento ist in der Planung. 

• Die Stadt Bensheim will über das OZG hinaus, ihre Prozesse 

optimieren und modellieren sowie Schnittstellen zu den 

Fachverfahren einrichten. Die Digitalisierung des Back-End 

soll somit sukzessive und projektbezogen erfolgen. Weitere 

Synergieeffekte oder die Einführung neuer Fachverfahren 
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werden das Ergebnis der Umsetzung des OZG sein. Ein 

aktives Changemanagement soll betrieben werden, um die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an mitnehmen zu 

können. 

 

LK Bergstraße  

 

• Der Kreis Bergstraße hat ein ambitioniertes E-Government-

Projektprogramm, das auf Analysen des Jahres 2015 basiert, 

siehe eGov Präsenz 1/2016 der Berner Fachhochschule, ein 

Ansatz der konsequent weiterentwickelt wurde, siehe Jusletter 

IT, vom 21.02.2019, Tagungsband IRIS, Salzburg. Das E-

Government-Projektprogramm ist damit konsequent auf die 

Erreichung der Zielsetzungen des OZG ausgerichtet. 

• Die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems als 

Nukleus der Verwaltungsdigitalisierung wurde priorisiert. 

• Das E-Government-Projektprogramm wurde auf das Datum 

Dezember 2022 ausgelegt und von den personellen und 

finanziellen Projekt-Ressourcen entsprechend dieser 

Zielsetzung ausgestattet. 

• Die Projekte werden agil gemanagt, hierzu bedient man sich 

der Vorgehensweise nach PRINCE II.   

• Als strenge Nebenbedingung spielt die Informationssicherheit 

eine wichtige Rolle, dies soll durch die Teilnahme an der 

sogenannten Stufe II des KDLZ CS und die Umsetzung des 

Maßnahmenkatalogs erreicht werden. 

 

Dieses langjährige Know-How wird der Kreis Bergstraße im 

Rahmen der IKZ, als OZG-Modellkommune zur Verfügung stellen 

und für die IKZ nutzbar machen. 

Viernheim • Die Digitalisierung ist kein neues Thema bei der 

Stadtverwaltung Viernheim. Bereits seit über 10 Jahren stellt 

die Stadt Viernheim digitale Dienstleistungen zur Verfügung. 

Weiterhin sollen immer mehr Prozesse digitalisiert werden. 

Hinzu kommt das Bestreben nach durchgängig digitalen, 

sprich medienbruchfreien, Prozessen. 

• Die Stadt Viernheim ist auf einen leistungsstarken 

kompatiblen Partner angewiesen und arbeitet daher direkt mit 

der ekom21, dem Rechenzentrum und Anbieter der 
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fachgerechten Softwarelösungen für hessische Kommunen, 

zusammen. Das bedeutet, dass die Stadt Viernheim zum 

Großteil die Fachverfahren der ekom21 nutzt. 

• Die Stadt Viernheim nutzt jedoch auch unabhängig von 

Fachverfahren Möglichkeiten zur Digitalisierung. 

 

 

 

Konkrete bisherige Maßnahmen der Kommune/Landkreis (bzw. der einzelnen 

Kommunen/Landkreise bei Gemeinschaftsvorhaben) im Hinblick auf 

Verwaltungsdigitalisierung und OZG: 

 

Hinweis: 

Das hier vorliegende Antragsformular wird durch ein beiliegendes Konzept-Dokument 

ergänzt, welches noch ausführlichere Informationen zu den jeweiligen Unterpunkten liefert.  

 

Die Folgenden Inhalte finden sich auch in Kapitel 2, Abschnitt 2.2 des Konzept-Dokuments. 

 

Bensheim 

 

• Die Stadt Bensheim bietet einen Online –Service im 

Bereich Standesamt (z.B. Urkundenbestellung) an. 

• Im Bereich Gewerbeamt können Ab-, An- und 

Ummeldungen online vorgenommen werden. 

• Ein Online Fundbüro steht ebenso den Bürgern zur 

Verfügung. 

• Im Jahr 2020 ist die Einrichtung eines Ausweisterminals 

im Bürgerbüro geplant, um den Bürgerinnen und Bürgern 

(unabhängig von den Öffnungszeiten) ihre 

Personalausweise oder Reisepässe zur Verfügung zu 

stellen. 

• Ein Mängelmelder ist seit 2012 im Einsatz. 

LK Bergstraße  

 

• Etablierung einer strategischen und einer operativen 

Steuerungsgruppe. 

• Roll-Out des DMS bis Dezember 2022, parallel Einführung 

von civento als Eingangskanal, Digitalisierung der 

Postausgangsprozesse und Vieles mehr in der gesamten 

Kreisverwaltung. 
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• Optimierung der Fachverfahren (webbasiert), Steigerung der 

Verfügbarkeit 24/7/365. 

• Changemanagement und Kooperation mit der 

Personalvertretung durch eine Modernisierungsvereinbarung. 

• Intensive Weiterqualifizierung im Bereich der digitalen 

Kompetenzen. 

• Standardisierung des Vorgehensmodells und des 

Projektmanagements 

 

Viernheim • Ende 2018 hat die Stadt Viernheim die Möglichkeit zur Online 

Bewerbung geschaffen, die sich etabliert hat.  

• Ebenfalls nicht ganz neu eingeführt ist das civento 

Standesamtsportal zu nennen. Der Bürger kann online 

Urkunden, nämlich Ehe-, Geburts-, Lebenspartnerschafts- 

und Sterbeurkunden, beantragen sowie bezahlen.  

• Bereits seit geraumer Zeit nutzen die Mandatsträger für ihre 

Gremienarbeit das Ratsinformationssystem. Öffentliche 

Unterlagen und Vorlagen aus den parlamentarischen Gremien 

können über das Internet abgerufen oder die App kann 

verwendet werden.  

• Der Mängelmelder AEM steht allen Bürgern zur Verfügung.  

• Auf der städtischen Webseite (www.viernheim.de) ist 

neuerdings ein Chatbot, namens Vieri, zu finden. Dieser 

beantwortet derzeit alle Fragen zu den Dienstleistungen des 

Bürgerbüros. Der Sinn ist, dass sich jeder Bürger noch 

leichter informieren kann, welche Dienstleistungen die 

Stadtverwaltung anbietet und zu diesen Dienstleistungen 

weitere Informationen, wie Ansprechpartner oder notwendige 

Unterlagen, erhalten kann.  

• Seit 2020 ist die App ParkNow im Einsatz. Das Ziel ist, dass 

keine Bargeldzahlung zum Parken auf kostenpflichtigen 

städtischen Parkplätzen mehr benötigt wird. Hinzu kommt, 

dass die Parkplatzsuche durch die App erleichtert wird und 

der Parkende die Parkzeit online verlängern kann. 

 

 

 

http://www.viernheim.de/


Antragsformular OZG-Modellkommune  Seite 7 

 

Ziel/e des Vorhabens und Beitrag zur Beschleunigung der OZG-Umsetzung: 

(Siehe dazu Kapitel 4 des Konzepts „Fördermöglichkeiten OZG-Modellkommunen zur Umsetzung OZG Kommunal“) 

 

☒ Signifikanz der Konzept- und Lösungsbausteine 

☒ Wiederverwendbarkeit der Konzepte und Lösungsbausteine 

☒ fachlich 

☒ inhaltlich 

☒ organisatorisch 

☒ Standardisierung der Lösungsbausteine 

☒ Aufbau eigener Digitalisierungskompetenzen 

☒ Bürgerfreundliche digitale Service-Strategie 

 

Beschreibung der obigen Ziele und Skizzierung der Zielerreichung: 

(u.a. Standardisierung und Kompatibilität der Lösung, Innovationscharakter, Spezial- oder verwaltungs- und 

fachamtsübergreifende Lösung) 

 

Hinweis: 

Das hier vorliegende Antragsformular wird durch ein beiliegendes Konzept-Dokument 

ergänzt, welches noch ausführlichere Informationen zu den jeweiligen Unterpunkten liefert.  

 

Die Folgenden Inhalte finden sich auch in Kapitel 2, Abschnitt 2.3.1 – 2.3.5 des Konzept-

Dokuments. Da die Lösungsbausteine in Kapitel 1, Abschnitt 1.2.1 – 1.2.4 eingeführt werden, 

wird eine Lektüre des Konzept-Dokuments an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen. 

 

Ziel/e des Vorhabens und Beitrag zur Beschleunigung der OZG-Umsetzung: 

Signifikanz der Konzept- und Lösungsbausteine 

Planen und Bauen  Das Vorhaben im Bereich Planen und Bauen setzt auf den 

Vorarbeiten im OZG Themenfeld „Bauen und Wohnen“ unter der 

Federführung von Mecklenburg-Vorpommern bzw. explizit auf der 

Referenzimplementierung der OZG Leistung „Baugenehmigung“ 

auf. 

 

Ergänzend werden Open Source Bausteine aus der freien 

Hansestadt Hamburg verwendet. Ebenfalls wird auf bereits 
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bestehende Vorarbeiten im Bereich von Planungswerkzeugen 

(Stichwort: Planungsatlas für die Bauleitplanung) zurückgegriffen. 

Signifikant ist auch, dass das Hessisches Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen im bestehenden 

Interkommunalen Arbeitskreis der Bauämter mitarbeitet. Die 

Arbeitsergebnisse werden den Kommunalen Spitzenverbänden in 

Hessen regelmäßig zur Verfügung gestellt, sowie über geeignete 

Netzwerke und Verteiler in die Fläche getragen.  

 

Die IKZ „INSPIRE und GIS“ umfasst alle 22 kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden. Ein Customer-Competence-Center berät 

bei der Umsetzung. Die IKZ „INSPIRE und GIS“ soll eng bei 

diesem Projekt einbezogen werden.  

 

Die Digitalisierung der Abteilung Bauen und Umwelt des Kreises 

Bergstraße läuft auf Hochtouren. Derzeit werden im Rahmen der 

Vorarbeiten bereits tausende von Statik-Akten digitalisiert. Die 

internen ablauforganisatorischen Prozesse für das 

genehmigungsfreie Bauantragsverfahren befinden sich in der 

finalen Umsetzung. Die Einführung des DMS ist ebenfalls bis zum 

Dezember 2020 in diesem Teilbereich abgeschlossen. Es wird 

eine Pilotarbeitsgruppe zum Testen des 

Fachstellenbeteiligungsmoduls implementiert. Somit liegen alle 

Back-End Voraussetzungen für OZG-plus vor, jetzt soll mit der 

Förderung durch das Land Hessen im Rahmen der OZG-

Modellkommune, das Front-End konfiguriert werden. 

Digitaler 

Straßenraum  

 

Im Bereich des Digitalen Straßenraums geht es nicht nur darum, 

einzelne Prozesse des OZG Leistungskatalogs nutzerzentriert 

online zugänglich zu machen. Um tatsächlich eine ganzheitlich 

digitale Bearbeitung sicherzustellen muss man sich auch mit den 

Teilprozessen in den Kommunalverwaltungen auseinandersetzen 

und übertragbare Konzepte und technische Lösungen entwickeln 

und erproben mit deren Hilfe der Nutzer Verwaltungsmitarbeiter 

unterstützt werden kann, um den gesamten 

Bearbeitungsworkflow zu bearbeiten.  
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Im Bereich des Straßenraums besteht hier vor allem zwischen 

Tiefbau und den Abteilungen für Straßenverkehr/ Sicherheit & 

Ordnung eine Synergie. Durch die Vorarbeiten im Kontext 

Digitaler Straßenraum den Erfahrungen aus der OZG 

Breitbandumsetzung und dem bestehenden Netzwerk auf 

Regionaler- und Bundesebene möchten die beteiligten 

Kommunen und die MRN diesen Ansatz weiter konkretisieren und 

die OZG Prozesse mehr aus der Abteilungs- und 

Kommunenübergreifenden Perspektive bearbeiten.  

Digitale 

Stadtgesellschaft 

 

Viernheim ist „Engagierte Stadt“ und leistet im Bundesprogramm 

durch gezielte Kooperationen und Projekten einen Beitrag im 

Aufbau einer bleibenden Engagementlandschaft in der Kommune 

und darüber hinaus. Diese Vorarbeit soll im Rahmen der 

Förderperiode als OZG-Modellkommune entsprechend weiterhin 

gewürdigt und weiterentwickelt werden.  

 

In engem Schulterschluss mit Bensheim und dem Kreis 

Bergstraße sollen weitere Programme neu aufgesetzt werden und 

auch interkommunal betrachtet werden. So profitieren alle von 

neuen, digitalen Lösungen und Prozessen – ganz besonders im 

Zuge der konkreten OZG-Umsetzung im Themenfeld. 

 

Besondere Bedeutung hat die „Digitale Stadtgesellschaft“ vor 

dem Hintergrund bürgerschaftlichem Engagement im Kontext des 

OZG-Themenfeldes „Engagement und Hobby“. Da die 

Kommunalen Spitzenverbänden (KSpV) hier federführend agieren 

und auch die Metropolregion Rhein-Neckar bereits in der frühen 

Phase der Umsetzung des OZGs im Themenfeld beteiligt war, 

sollen künftig signifikante Bausteine und Projekte der 

verschiedenen Leistungsbündel erprobt und umgesetzt werden. 

 

Gemeinsam entwickelte Maßnahmen stellen sicher, dass die 

erarbeiteten Ergebnisse anschlussfähig sind und die bestehenden 

Aktivitäten und Plattformen auf Landesebene, aber auch darüber 

hinaus, inhaltlich bereichern. 

Digitale 

Kompetenzen 

Gemeinsam haben wir uns mit den Projektpartnern und 

Stakeholdern zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Aus- und 
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 Weiterbildungsangebot für den bedarfsgerechten Erwerb von 

Kompetenzen zur Gestaltung des  

digitalen Wandels in der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. In  

diesem Zusammenhang wird es auch Angebote für die OZG-

Umsetzung geben, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

Ihrer Arbeit unterstützen.  

 

Aufbauend auf einer entsprechenden Empfehlung des 

Lenkungskreises des Modellvorhabens "Kooperatives E-

Government in föderalen Strukturen" wurde die MRN GmbH 

gebeten, im Einvernehmen mit den drei Bundesländern Baden-

Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, einen 

entsprechenden Projektvorschlag zu erarbeiten. Nach Bewilligung 

und Zusage des CIO-Projekts haben wir uns auf den Weg 

gemacht, eine Lernplattform zu entwickeln, die auch 

bedarfsgerechte Angebot für die OZG-Umsetzung beinhalten 

(u.a. FIM-Methodik). 

 

Wiederverwendbarkeit der Konzepte und Lösungsbausteine 

fachlich Die Projekte und Vorhaben setzen auf dem Stand der Konzepte 

der Landes- und Bundesumsetzung des OZG auf. Die 

Arbeitsergebnisse werden kontinuierlich in die entsprechenden 

Gremien (Landes und Bundesebene) eingesteuert. 

technisch Die geplante technische Umsetzung basiert auf bereits 

verfügbaren technologischen Bausteinen aus den 

Referenzimplementierungen; neu zu schaffenden Komponenten 

verwenden die landesweiten Basiskomponenten der ekom21 

bzw. entsprechende Fachsysteme (Geodateninfrastrukturen). 

organisatorisch 

 

Aufgrund der Zusammenarbeit von Kommune, Landkreis 

kommunale Familie und der Metropolregion Rhein-Neckar wird 

die organisatorische Übertragbarkeit auf unterschiedliche Klassen 

und Gebietstypen abgesichert. 

Fragen der organisatorischen Implementierung werden im Projekt 

explizit bearbeitet, um die Übertragbarkeit bestmöglich 

vorzubereiten. 
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Standardisierung der Lösungsbausteine 

Planen und Bauen  

 

Digitaler 

Straßenraum  

 

Die Lösungen und Vorhaben setzen auf Aufsetzen auf / 

konsequente Orientierung an bestehenden bzw. in der 

Weiterentwicklung befindlichen Standards XPlanung/XBau. 

Die geplanten Vorhaben sollen weitestgehend auf den schon 

verfügbaren Komponenten der Landesarchitekturen und Diensten 

aufgesetzt werden (civento). 

Zusätzlich wird die Nutzung von Open Source angestrebt um 

technologischen Hindernissen und Hürden (z.B. Datenschutz) 

gerecht zu werden und eine breite (Nach-)Nutzung der 

erarbeiteten Lösungen zu garantieren. 

Digitale 

Stadtgesellschaft 

 

Im Rahmen der Arbeiten im Themenblock „Digitale 

Stadtgesellschaft“ sollen auf Projekten der Landeseben – wie 

beispielsweise der „Ehrenamtssuche Hessen“ – aufgebaut 

werden.  

Entsprechende bereits existierende Standards und 

Referenzprozesse aus dem OZG Themenfeld „Engagement und 

Hobby“ sollen auch bei unseren Vorhaben eine Verwendung 

finden oder entsprechend erweitert und standardisiert zur 

Verfügung gestellt werden. 

Digitale 

Kompetenzen 

 

Die oben genannten Angebote sollen speziell auf die OZG-

Umsetzung ausgerichtet werden. Alle Module sollen 

standardisiert und wiederverwendbar sein, um diese im 

Nachgang auch zu skalieren und  

anderen bereitzustellen.  

Damit ermöglichen wir weiteren Universitäten und Hochschule die 

Nachnutzung durch die Bereitstellung der Lehrinhalte zur 

Gestaltung des digitalen Wandels. 

 

Aufbau eigener Digitalisierungskompetenzen 

organisatorisch Mittels einer zentral geschaffenen und gesteuerten Ressource bei 

der Stadt Viernheim, sollen in Kooperation mit der Stadt 

Bensheim, dem Kreis Bergstraße und der Metropolregion Rhein-

Neckar, die Potentiale des OZG für die gesamte Zusammenarbeit 

gebündelt werden. Die Projektleitung wird entsprechend bei der 

Stadt Viernheim liegen, aber durch die Interkommunale 

Zusammenarbeit auf die Region Süd-Hessen ausgeweitet. 
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Die gemeinsame Kooperation mit der Metropolregion Rhein-

Neckar ermöglicht weiterhin den Aufbau von spezifischen 

Kompetenzen im OZG. Durch die Leistungsverantwortung 

verschiedener OZG Leistungsbündel bei der Metropolregion 

Rhein-Neckar wird ein Wissenstransfer sichergestellt sowie auf 

bestehende Netzwerke zurückgegriffen. 

technisch 

 

Es soll auf die bereits vorhandenen technischen Ressourcen der 

Stadt Viernheim, der Stadt Bensheim, dem Kreis Bergstraße 

sowie der Metropolregion Rhein-Neckar zurückgegriffen werden 

genutzt.  

 

Weiterhin soll auf den bestehenden Kompetenzen des 

Landesdienstleisters ekom21 zurückgegriffen werden können. 

Ebenso wird technologisch auf bestehenden Entwicklungen und 

Kompetenzen aufgebaut. 

rechtlich 

 

Die Metropolregion Rhein-Neckar hat eine bestehende 

projektorientierte, aber auch übergreifende Zusammenarbeit u.a. 

mit der Verwaltungshochschule Speyer und der Hochschule für 

Polizei und Verwaltung Wiesbaden. 

 

Daher kann bei rechtlichen Fragestellungen im Bereich von 

Digitalisierungskompetenzen auf diese wissenschaftlichen 

Partnerschaften zurückgreifen. 

 

Bürgerfreundliche digitale Service-Strategie 

Planen und Bauen 

 

Digitaler 

Straßenraum  

 

Digitale 

Stadtgesellschaft 

 

Digitale 

Kompetenzen 

Grundsätzlich soll die kommunikative Begleitung der Vorhaben 

über die entsprechenden Internetportale der Kommunen, des 

Kreises und der Metropolregion Rhein-Neckar erfolgen. Hier soll 

auf den Webseiten über die Projekte und die laufenden 

Aktivitäten der einzelnen viert Themenfelder informiert werden. 

Ebenso soll gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden 

eine laufende Kommunikation und ein offener Austausch 

stattfinden, um Transparenz über die Vorgänge und Fortschritte in 

den einzelnen Themenbereichen zu schaffen. 
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Bezug des Vorhabens zu strategischen Zielen der Kommune(n) und damit verbundene 

Motivation zur Bewerbung als OZG-Modellkommune(n): 

 

Hinweis: 

Das hier vorliegende Antragsformular wird durch ein beiliegendes Konzept-Dokument 

ergänzt, welches noch ausführlichere Informationen zu den jeweiligen Unterpunkten liefert.  

 

Die Folgenden Inhalte finden sich auch in Kapitel 2, Abschnitt 2.4 des Konzept-Dokuments. 

 

Bensheim 

 

• Die laufenden Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung 

im Back-End sollen durch OZG-konforme Prozesse am Front-

End zu medienbruchfreien digitalen 

Leistungserstellungsprozessen weiterentwickelt werden. 

• Der fachliche Austausch innerhalb der IKZ wird zu einer 

Dynamik innerhalb der Stadtverwaltung führen, die den 

Zielsetzungen und des ambitionierten Zeitplans des OZG 

entspricht. 

• Der Aufbau von Wissen und Kompetenzen ist maßgeblich für 

die OZG-Umsetzung und soll stärker in den Fokus gerückt 

werden. 

LK Bergstraße  

 

• Die gemeinsame Bewerbung der Städte Bensheim, Viernheim 

(Konsortialführer), dem Kreis Bergstraße sowie der 

Metropolregion Rhein-Neckar flankiert die bestehenden 

Ansätze in den genannten Themenfeldern fachlich, 

organisatorisch und technisch, durch die Synergien innerhalb 

der IKZ.  

• Die IKZ wird zu einer Beschleunigung innerhalb der jeweiligen 

Verwaltungen führen. Die begonnenen 

Modernisierungsprozesse sollen dadurch an Dynamik 

gewinnen und strukturiert weiterentwickelt werden. 

 

Viernheim • In der Digitalisierung liegt die Chance, die Lebens-, Arbeits- 

und Standortqualität, den Bürgerservice und die 

Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns nachhaltig zu 

verbessern. 

• Die Stadt Viernheim ist stets bestrebt, engagiert und 

zielorientiert digitale Neuerungen umzusetzen. Sie steht 
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diesen positiv gegenüber und setzt sich für Verbesserungen 

und Optimierungen ein. 

• Die Mitarbeiter stehen gleichermaßen im Vordergrund wie die 

Bürger der Stadt Viernheim bzw. der Metropolregion Rhein 

Neckar. Digitalisierung muss einen Mehrwert für beide 

Zielgruppen haben, nur dann ist sie zielführend. 

• Gemeinsame Projekte in kommunaler Zusammenarbeit, um 

sinnvolle Synergieeffekte zu erzielen, sind Gegenstand 

unseres kommunalen Handelns. 

• Die Stadt Viernheim bietet nicht zuletzt aufgrund ihrer 

hervorragenden Lage mitten in der Metropolregion Rhein 

Neckar, der logistischen Infrastruktur, der Umweltorientierung 

als Brundtlandstadt und ihrer Bevölkerungsstruktur optimale 

Voraussetzungen und Ansatzpunkte zur Entwicklung und 

Umsetzung digitaler Angebote in verschiedenen Bereichen. 

 

 



Antragsformular OZG-Modellkommune  Seite 15 

 

Beschreibung des Projektplans 

 

Vorhabenbezogene Ressourcenplanung der antragstellenden Kommune/Landkreis: 

(Investitionsplan, ggf. auf Basis von Angeboten von Dienstleistern) 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2020: 

15.000 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

 

Sonstige 15.000 € 

Für das fachliche Feinkonzept (vertiefendes Umsetzungskonzept für die 
vier angesprochenen Themenfelder) 

 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2021: 

37.500 €  

Personelle 

Ressourcen 

30.000 € 

Projektleitung (Planstelle 0,5 FTE für 2 Jahre) 

Technische 

Ressourcen 

5.000 € 

Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den 
Kooperationspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische 
Sonderaufwände der ekom21 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische 
Basiskomponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 2.500 € 

Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN. 
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Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2022: 

37.500 €  

Personelle 

Ressourcen 

30.000 € 

Projektleitung (Planstelle 0,5 FTE für 2 Jahre) 

Technische 

Ressourcen 

5.000 € 

Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den 
Kooperationspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische 
Sonderaufwände der ekom21 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische 
Basiskomponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 2.500 € 

Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN. 

 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

KommuneLandkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2023: 

 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

 

Sonstige  
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Nur bei Gemeinschaftsvorhaben: 

 

Vorhabenbezogene Ressourcenplanung der kooperierenden Kommune/Landkreis: 

(Investitionsplan, ggf. auf Basis von Angeboten von Dienstleistern) 

 

Stadt Bensheim 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2020: 

15.000 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

 

Sonstige 15.000 € 

Für das fachliche Feinkonzept (vertiefendes Umsetzungskonzept für die 
vier angesprochenen Themenfelder) 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2021: 

7.500 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

5.000 € 

Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den 
Kooperationspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische 
Sonderaufwände der ekom21 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische 
Basiskomponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 2.500 € 

Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN. 

 



Antragsformular OZG-Modellkommune  Seite 18 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2022: 

7.500 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

5.000 € 

Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den 
Kooperationspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische 
Sonderaufwände der ekom21 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische 
Basiskomponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 2.500 € 

Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN. 

 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2023: 

 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

 

Sonstige  

 

 

 

 

 

 

 

 



Antragsformular OZG-Modellkommune  Seite 19 

 

 

Kreis Bergstraße 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2020: 

15.000 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

 

Sonstige 15.000 € 

Für das fachliche Feinkonzept (vertiefendes Umsetzungskonzept für die 
vier angesprochenen Themenfelder) 

 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2021: 

7.500 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

5.000 € 

Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den 
Kooperationspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische 
Sonderaufwände der ekom21 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische 
Basiskomponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 2.500 € 

Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN. 
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Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2022: 

7.500 € 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

5.000 € 

Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den 
Kooperationspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische 
Sonderaufwände der ekom21 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische 
Basiskomponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 2.500 € 

Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN. 

 

 

Kalkulierte 

Fördersumme 

(max. 100.000 Euro pro 

Kommune/Landkreis bzw. 

150.000 Euro bei besonderen 

Gemeinschaftsvorhaben) 

Geplante Summe in 

2023: 

 

Personelle 

Ressourcen 

 

Technische 

Ressourcen 

 

Infrastrukturelle 

Ressourcen 

 

Sonstige  
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Zusätzliche Erläuterung der geplanten Ressourcenteilung im Rahmen des 

Gemeinschaftsvorhabens: 

 

Für die erfolgreiche Umsetzung des OZG vor Ort bei den Kommunen wird IT-Sachverstand 

benötigt. Daher plant die Interkommunale Zusammenarbeit der Städte Bensheim und 

Viernheim, dem Kreis Berg-straße sowie der Metropolregion Rhein-Neckar die Schaffung 

einer zentralen Projektleiter Rolle für das Programm OZG-Modellkommune. 

Mit dieser dedizierten Verantwortlichkeit gehen wir davon aus, dass die Ressource über die 

Stadt Viernheim die Projekte innerhalb der Kommunen, dem Kreis und der Metropolregion 

Rhein-Neckar bündeln und lenken wird. Dabei liegt die Koordination der Aktivitäten in den 

vier Themenfeldern im Kern der Projektleitung. Durch die regelmäßige Einbeziehung von 

bestehenden Gremien und Arbeitskreise wird die Umsetzung erleichtert und in die Fläche 

getragen. 

Das soll den Wissensaufbau und den Wissenstransfer deutlich vereinfachen und zu 

Synergien in der Um-setzung des OZG führen. Auch die Mit- bzw. Nachnutzung (im Kontext 

„Einer für Alle“) bereits bestehen-der oder im Aufbau befindlicher Kooperativen 

Dateninfrastrukturen und IT-Lösungen – beispielsweise auf Basis von Open Source Software 

wird angestrebt. 
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Meilensteinplanung der antragstellenden Kommune/Landkreis: 

 

Jahr Primäre Maßnahme/n Angestrebte Ergebnis/se als 

Meilenstein/e 

2020 • Erstellung des Fachkonzepts für alle 
vier Themenbereiche 

 

• Erstellung des konkreten 
Projekthandbuches 

 

• Arbeitsbeschreibung für 

Projektmanagement/Projektvorgehen 

• Fachkonzept 
 
 

• Projekthandbuch  
 
 

• Arbeitsplan 
 

2021 • Projektleiter nimmt Arbeit in den vier 
Themenfeldern auf  

 
 
 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 

und Projekthandbuch 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe 
mit OZG Landes- und 
Bundesebene sowie dem 
technischen IT-Dienstleister 
ekom21 

 

• u.a. Rolloutplanung 

2022 • Projektleiter führt die Arbeit in den 
vier Themenfeldern fort 

 
 
 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 
und Projekthandbuch 

 
 

• Aktivitäten für flächendeckenden 

Rollout 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe 
mit OZG Landes- und 
Bundesebene sowie dem 
technischen IT-Dienstleister 
ekom21 

 

• Kontinuierliche Einbindung 
weiterer Kommunen 
(Rollout) 

 

• Prozesse sind 

implementiert, erprobt und 

in Betrieb 

2023 

(31. Juli 

2023) 

Die OZG Umsetzung ist bis 31.12.2022 

erfolgt 

Regelbetrieb der Anwendungen 
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Nur bei Gemeinschaftsvorhaben: 

 

Meilensteinplanung der kooperierenden Kommune/Landkreis: 

 

Stadt Bensheim 

 

Jahr Primäre Maßnahme/n Angestrebte Ergebnis/se als 

Meilenstein/e 

2020 • Erstellung des Fachkonzepts für alle 
vier Themenbereiche 

 

• Erstellung des konkreten 
Projekthandbuches 

 

• Arbeitsbeschreibung für 

Projektmanagement/Projektvorgehen 

• Fachkonzept 
 
 

• Projekthandbuch  
 
 

• Arbeitsplan 
 

2021 • Projektleiter nimmt Arbeit in den vier 
Themenfeldern auf  

 
 
 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 

und Projekthandbuch 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe 
mit OZG Landes- und 
Bundesebene sowie dem 
technischen IT-Dienstleister 
ekom21 

 

• u.a. Rolloutplanung 

2022 • Projektleiter führt die Arbeit in den 
vier Themenfeldern fort 

 
 
 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 
und Projekthandbuch 

 
 

• Aktivitäten für flächendeckenden 

Rollout 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe 
mit OZG Landes- und 
Bundesebene sowie dem 
technischen IT-Dienstleister 
ekom21 

 

• Kontinuierliche Einbindung 
weiterer Kommunen 
(Rollout) 

 

• Prozesse sind 

implementiert, erprobt und 

in Betrieb 

2023 

(31. Juli 

2023) 

Die OZG Umsetzung ist bis 31.12.2022 

erfolgt 

Regelbetrieb der Anwendungen 
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Kreis Bergstraße 

 

Jahr Primäre Maßnahme/n Angestrebte Ergebnis/se als 

Meilenstein/e 

2020 • Erstellung des Fachkonzepts für alle 
vier Themenbereiche 

 

• Erstellung des konkreten 
Projekthandbuches 

 

• Arbeitsbeschreibung für 

Projektmanagement/Projektvorgehen 

• Fachkonzept 
 
 

• Projekthandbuch  
 
 

• Arbeitsplan 
 

2021 • Projektleiter nimmt Arbeit in den vier 
Themenfeldern auf  

 
 
 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 

und Projekthandbuch 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe 
mit OZG Landes- und 
Bundesebene sowie dem 
technischen IT-Dienstleister 
ekom21 

 

• u.a. Rolloutplanung 

2022 • Projektleiter führt die Arbeit in den 
vier Themenfeldern fort 

 
 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 
und Projekthandbuch 

 
 
 

• Aktivitäten für flächendeckenden 

Rollout 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe 
mit OZG Landes- und 
Bundesebene sowie dem 
technischen IT-Dienstleister 
ekom21 

 

• Kontinuierliche Einbindung 
weiterer Kommunen 
(Rollout) 

 

• Prozesse sind 

implementiert, erprobt und 

in Betrieb 

2023 

(31. Juli 

2023) 

Die OZG Umsetzung ist bis 31.12.2022 

erfolgt 

Regelbetrieb der Anwendungen 
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Beschreibung des Verwertungsplans 

(Angaben zu geplanten Projektergebnissen und deren mögliche zukünftige Nutzung) 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten: 

☒ Effizienz der Verwaltungsabläufe 

☒ Entlastung der Verwaltungsmitarbeitenden 

☒ Ressourceneinsparungen 

☐ Sonstige, 

 bitte erläutern:  

 

Hinweis: 

Ausführliche Beschreibungen zu den jeweiligen Wirtschaftlichen Erfolgsaussichten finden Sie 

in unserem Konzept-Dokument im Kapitel 4, Abschnitt 4.1.  

 

 

Gesellschaftlich-regionale Erfolgsaussichten: 

☒ Flexibilität der Bürgerinnen und Bürger durch ort- und zeitunabhängigen Zugang zur 

Verwaltung 

☒ Attraktivität der Kommune für (neue) Bürgerinnen und Bürger 

☒ Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse von Bürgerinnen Bürgern 

☒ Berücksichtigung besonderer Aspekte aufgrund regionaler Gegebenheiten 

☐ Sonstige, 

 bitte erläutern:  

 

Hinweis: 

Ausführliche Beschreibungen zu den jeweiligen Gesellschaftlich-regionalen 

Erfolgsaussichten finden Sie in unserem Konzept-Dokument im Kapitel 4, Abschnitt 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antragsformular OZG-Modellkommune  Seite 26 

 

Nachnutzungs- und Transferpotenziale: 

☒ Blaupause für weitere Kommunen 

☒ Blaupause für weitere Abläufe innerhalb der eigenen Verwaltung 

☒ Konzept zur Volldigitalisierung 

☐ Sonstige, 

 bitte erläutern:  

 

Hinweis: 

Ausführliche Beschreibungen zu den jeweiligen Nachnutzungs- und Transferpotenzialen 

finden Sie in unserem Konzept-Dokument im Kapitel 4, Abschnitt 4.3.   

 

 

Sonstiges 

Die Antragstellerin versichert, dass der Zweck der Förderung nicht die Leistungen im 

Rahmen bestehender anderer Förderprogramme im Sinne von Infrastrukturvorhaben zur 

Digitalisierung oder Vorhaben umfasst, die bereits über die interkommunale Zusammenarbeit 

(IKZ) gefördert werden (vgl. Ziffer 1. Konzept Fördermöglichkeiten OZG-Modellkommunen 

zur Umsetzung OZG Kommunal (Umsetzungsvereinbarung vom 27. September 2019) 
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Erklärung 

a) Die Richtigkeit der Angaben wird versichert. 

b) Die Mittel werden ausschließlich für die in dem Konzept Fördermöglichkeiten OZG-

Modellkommunen zur Umsetzung OZG Kommunal (Umsetzungsvereinbarung vom 27. 

September 2019) verwandt. 

 

Eingereicht am:  30.09.2020 

Eingereicht von: Philipp Haas, Stadt Viernheim 

 

 

Bitte senden Sie den Antrag mit integriertem Konzept (Antragsformular) an: 

 

Koordinierungsstelle OZG Kommunal  

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  

Friedrich-Ebert-Allee 12 

65185 Wiesbaden 

 

oder per E-Mail an: 

 

ozg-koordinierungsstelle@hmdis.hessen.de  

 

mailto:ozg-koordinierungsstelle@hmdis.hessen.de


 
 
 
 
 
 
  
 
Konzept / Bewerbung 
 

 
 

 

Bensheim – Bergstraße – Viernheim 
// OZG-Modellkommunen - Antragsteller (Konsortialführer): Stadt Viernheim 
 

Konzept zur interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbes-
serung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) gemäß der Umsetzungsvereinbarung vom 
27. September 2019 „OZG Hessen Kommunal“ zwischen dem Land Hessen und den Kommunalen 
Spitzenverbänden in Verbindung mit dem Konzept Fördermöglichkeiten OZG-Modellkommunen zur 
Umsetzung OZG Kommunal (veröffentlicht im StAnz. v. 27.07.2020 S. 790 ff.). 

 

Bensheim/Heppenheim/Mannheim/Viernheim, 30.09.2020 

 

Ansprechpartner: 

 

 
Rolf Hiesinger 
Stadt Bensheim – Der Magistrat 
rolf.hiesinger@bensheim.de 
 
Tanja Schmitt 
Stadt Bensheim – Der Magistrat 
tanja.schmitt@bensheim.de 
 
Thomas Wieland 
Kreis Bergstraße 
thomas.wieland@kreis-bergstrasse.de 
 
Philipp Haas 
Stadt Viernheim 
PHaas@viernheim.de 
 
___________________________________________________ 
 
Marco Brunzel 
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 
marco.brunzel@m-r-n.com  

  

mailto:rolf.hiesinger@bensheim.de
mailto:tanja.schmitt@bensheim.de
mailto:thomas.wieland@kreis-bergstrasse.de
mailto:PHaas@viernheim.de
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1 Motivation, Synergien und fachliche Fokussierung  

1.1 Das OZG als Motor und Katalysator der digitalen Transformation 

 
Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen - 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) soll in Deutschland bis Ende 2022 der digitale Entwicklungsrückstand 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung optimiert werden. Mit der geplanten Digitalisierung sämtli-
cher Verwaltungsleistungen werden die Antragsprozesse für alle Beteiligten – Verwaltung, Bürger 
und Wirtschaft – effizient und nutzerorientiert gestaltet. Auch die leichte Auffindbarkeit von Verwal-
tungsleistungen wird über zentrale Verwaltungsportale und daran angeschlossene Services sicherge-
stellt. 
 
Die herausfordernde Aufgabe der OZG-Umsetzung beschäftigt seit 2017 Bund, Länder, aber ganz be-
sonders auch die Kommunen. Bei der Vielzahl der knapp 600 Prozesse bzw. Leistungsbündel der ins-
gesamt 14 Themenfelder wirkt die kommunale Ebene mindestens mit. Hier stellten sich aktuell nicht 
nur Fragen der aktiven Mitwirkung, sondern vor allem auch der Mit- und Nachnutzung von Leistun-
gen, die an anderen Orten aktuell entwickelt und erprobt werden.   
 
Das Land Hessen arbeitet auf Bundesebene in fünf Themenfeldern der OZG-Umsetzung aktiv mit – 
einerseits als Federführer in den Bereichen „Steuern und Zölle“, „Mobilität und Reisen“ bzw. bei Ein-
zelthemen im Bereich „Bauen und Wohnen“ sowie in mitarbeitender Funktion in den Bereichen „Ein- 
und Auswanderung“ und „Familie & Kind“. Mit dem Hessischen OZG-Umsetzungskatalog hat das 
Land frühzeitig eine eigene Fokussierung auf die Kommunale Leistungserbringung realisiert.  
 
Ein weiterer strategischer Baustein der hessischen OZG-Umsetzung war die Realisierung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen dem Land Hessen, dem Landes-IT-Dienstleister ekom21 und den Kommu-
nalen Spitzenverbänden (KSpV). Auf der Basis einer entsprechenden gemeinsamen Umsetzungsver-
einbarung wurde auch eine zentrale Koordinierungsstelle für die Digitalisierung der OZG-Leistungen 
auf kommunaler Ebene geschaffen.  
 
Die Städte Bensheim und Viernheim, der Kreis Bergstraße sowie die Metropolregion Rhein-Neckar 
wollen die OZG-Umsetzung in Hessen aktiv unterstützen und diese Aktivitäten zugleich für die Mo-
dernisierung der Verwaltung und die aktive Gestaltung der Digitalisierung nutzen. Dabei sollen so-
wohl die erarbeiteten Lösungen anderer Hessischer Kommunen sowie des Landes übernommen wer-
den, aber ganz besonders auch ein eigener Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des OZG geleistet 
werden. Unter anderem ist auch die aktive Mitarbeit an den Digitalisierungsfabriken geplant. 
 
Die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) bildet im Speziellen vier Fokusthemen der OZG-Umset-
zung ab, die im vorliegenden Dokument detaillierter beschrieben werden. Die vier Handlungsfelder 
bzw. Fokusthemen stellen Handlungsbedarfe dar, mit denen sich die antragstellenden Kommunen in 
Südhessen bereits inhaltlich befasst haben und die diese Aktivitäten nun im Rahmen der OZG-Umset-
zung mit Unterstützung des Landes Hessen als OZG-Modellkommune ausbauen wollen. 
 
Für die konkrete gemeinsame Umsetzung innerhalb der OZG-Modellkommunen ist unter anderem 
der Aufbau und die gemeinsame Nutzung personeller Ressourcen geplant.  
 
Das vorliegende Konzept ergänzt das grundsätzliche Antragsformular zur Bewerbung als OZG-Modell-
kommune. Mit den geplanten Projekten sollen während der Förderperiode Lösungen erarbeitet wer-
den, die auch über die reinen klassischen Antragsverfahren hinausgehen und sowohl die Digitalisie-
rung des Front-Ends als auch des Back-Ends betrachtet werden („OZG plus“).  
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1.2 Mit OZG-Lösungsbausteinen konkrete Mehrwerte für Bürgerschaft und Wirt-
schaft erschließen  

 
Aufbauend auf den zentralen, aber auch individuellen Vorarbeiten des Landes Hessen und der an-
tragstellenden Kommunen, sollen mit der Umsetzung des OZG mittels einer IKZ konkrete Mehrwerte 
für Bürger und Unternehmen geschaffen werden. Dabei stützt sich die gemeinsame Kooperation auf 
verschiedenen sich wechselseitig ergänzenden Stärken und bereits aufgebauten Kompetenzen.   
 
Die IKZ soll sich hier in besonderer Weise in die Umsetzung des OZG auf kommunaler Ebene einbrin-
gen. Dabei soll diese Kooperation der Kommunen als Multiplikator/Katalysator wirken und die erar-
beiteten Lösungen innerhalb Südhessens verbreiten. Aber auch darüber hinaus soll ein Beitrag für die 
erfolgreiche Gesamtumsetzung des OZG in Hessen und der Bundesrepublik geleistet werden. 
 
Dabei sollen Lösungen aus vier Themenbereichen im Fokus stehen: Digitalisierung in Planen und 
Bauen, Digitaler Straßenraum, Digitale Stadtgesellschaft und Digitale Kompetenzen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die IKZ zwischen den Städten Bensheim, Viernheim, dem Kreis Bergstraße sowie der Metropolregion 
Rhein-Neckar (MRN) bildet dabei den organisatorischen Rahmen für die Umsetzung des OZG in Süd-
hessen in den vier genannten und nachfolgend ausgeführten Themenfeldern. 
 
Als OZG-Modellkommunen sollen die erarbeiteten Lösungen auch darüber hinaus verwendet wer-
den. Daher wird ein großer Fokus auf Interoperabilität gesetzt und generische Lösungen erarbeitet, 
die auch in weiteren Kommunen und dem Land Hessen umgesetzt und nachgenutzt werden können. 
Ebenso wird auf bestehenden OZG-Lösungsbausteinen aufgesetzt. 
 
 
 
 

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) zur 
Umsetzung des OZG in Süd-Hessen 

 

Digitale Stadtgesellschaft 

Digitalisierung in Planen und Bauen 

Digitale Kompetenzen 

Digitaler Straßenraum 

Bestehende Interkommunale Zusammenarbeit im Kreis Bergstraße 

Interkommunale Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar  
(u.a. Modellvorhaben “Kooperatives E-Government“ mit CIO Patenschaften der Länder HE, RLP, BW) 
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Gegenstand Bauleitplanung / digitale Planungs- und Genehmigungsprozesse 
 

Bedeutung Die Bauwirtschaft ist die größte Branche unserer Volkswirtschaft. Und ein transpa-
rentes Planungsrecht sowie effiziente Genehmigungsprozesse sind auch in der 
MRN entscheidende Faktoren für die weitere Entwicklung von Wohn- und Gewer-
bestandorten. Zugleich besteht im Themenkomplex „Planen und Bauen“ jedoch 
ein besonders großer Abstimmungs- und Koordinationsbedarf innerhalb und zwi-
schen öffentlichen Verwaltungen sowie in Bezug auf die Einbindung bzw. das Zu-
sammenwirken mit Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft. 
 

Vorarbeiten Vor diesem Hintergrund – aber auch mit Blick auf veränderte rechtliche Rahmen-
bedingungen – arbeitet die Metropolregion Rhein-Neckar auf der Basis eines von 
einem länderübergreifenden Arbeitskreis erarbeiteten Konzepts (26 untere und 3 
obere Baubehörden der MRN-Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg) an einer verwaltungsübergreifend nutzbaren cloudbasierten IT-Lösung, 
auf deren Grundlage kommunale Planungs- und Genehmigungsprozesse zukünftig 
transparenter und schneller abgewickelt werden können. Bestehende IT-Verfahren 
der Verwaltungen sollen dabei über bundesweit geltende Standardschnittstellen 
(XBau/XPlanung) angebunden werden. 
 
 
Metropolatlas Rhein-Neckar 

 https://metropolatlas.digitale-mrn.de/#/cms/~dashboards~startseite~ 
 am 21.11.2019 live geschaltet 
 soll erweitert werden um die Komponente „Interaktiver Planungsat-

las“, ein kartenbasiertes interaktives Tool für digitales maschinenles-
bares Planungsrecht (Raumordnungspläne, Bauleitpläne, Flächennut-
zungspläne, Bebauungspläne), kommunale Geodaten und Marktinfor-
mationen (freie Grundstücke, Gewerbeflächen, Bodenrichtwerte, 
Mietpreise, …). Es ermöglicht allen Nutzern aus Politik, Verwaltung, 
Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissenschaft eine schnelle visuelle Ori-
entierung über Flächennutzung und Planrecht als Grundlage kommu-
naler und regionaler Planungs- und Beteiligungsprozesse ebenso wie 
Standort- und Investitionsentscheidungen zu Gewerbe- und Wohnbau-
projekten und viele weitere Anwendungen (Rats- und Bürgerinformati-
onssysteme, Open Government, …). 

 
Onlinezugangsgesetz (OZG) 

 digitalisiert derzeit alle Verwaltungsleistungen im OZG-Themenfeld 
„Bauen und Wohnen“ (Planrecht und Beteiligungsverfahren, Bauan-
trag und Baugenehmigungsverfahren, …). Die Federführung im Bereich 
„Planen“ liegt beim Stadtstaat Hamburg, im Bereich „Bauen“ beim  
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. 

 die MRN arbeitet hier bundesweit mit allen Beteiligten (z.B. Leitstelle 
xPlanung/xBau; GDI.de) und IT-Dienstleistern eng zusammen und 
bringt diese Vorarbeiten in die OZG-Umsetzung der MRN-Länder Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein. 

 
 

https://metropolatlas.digitale-mrn.de/#/cms/~dashboards~startseite~
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Reallabor Planen und Bauen 

 die MRN bündelt alle Synergien und Vorarbeiten in ihrem Reallabor 
„Digitales Planen und Bauen“, für das sie am 26.05.2020 den Innovati-
onspreis des Bundes für Reallabore 2020 (Kategorie „Ausblick“) ge-
wonnen hat. 

 die MRN Digitalisierung arbeitet auf nationaler und europäischer 
Ebene an der Modernisierung und Digitalisierung öffentlicher Register 
sowie der Umsetzung des Once Only Prinzips. 

 die MRN baut im Rahmen eines Wettbewerbs des Bundeswirtschafts-
ministeriums an einem Konzept für „Sichere digitale Identitäten“. 

 Hessen hat im bundesweiten Vergleich frühzeitig, bereits zum 07. Juli 
2018 seine Landesbauordnung reformiert und dort den Weg zur Digi-
talisierung im Baubereich durch Änderungen der Formvorschriften im 
Baugenehmigungsverfahren geebnet. 

 
Kommunale Arbeitsgemeinschaft „IKZ – INSPIRE und GIS“ im Kreis Bergstraße 

 Ein funktionierendes Bauleitplanungskataster für den gesamten Kreis ist 
vorhanden. Gemeinsame Mindestanforderungen sind in Form eines Pflich-
tenhefts definiert. 

 Alle Daten werden im Kreis zentral gebündelt und in einem einheitlichen 
Datenmodell bereitgehalten. 

 Perspektivisch wird XPlanung den verbindlichen Rahmen für den Daten-
austausch bilden. Erste exemplarische Umsetzungen wurden geplant. Das 
erste Hauptziel ist die Erzeugung einer guten Online-Auskunft (Möglichkei-
ten), die weit über die derzeitigen Möglichkeiten hinausgeht. Ein weiteres 
Ziel ist die Vertiefung der Thematik Online-Antrag / Genehmigungsverfah-
ren auf Basis XBau (Möglichkeiten und Beispielumsetzungen). 

 
‚civento‘ der ekom21 als Antragsdialog (Front-End) und Fachstellenbeteiligungs-
modul als Dialogsoftware zwischen den beteiligten Akteuren (Middleware) 
 

 Die OZG-relevanten Eingangskanäle sollen implementiert werden. 
 Die medienbruchfreie Beteiligung der Fachstellen soll geschaffen werden. 
 Die Fachverfahren sollen über Schnittstellen angebunden werden. 
 

Ziele Aufbauend auf OZG-relevanten Vorarbeiten im Themenfeld „Bauen & Wohnen“ 
von Mecklenburg-Vorpommern (Nordwestmecklenburg) und der Freien Hanse-
stadt Hamburg (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung), Leipzig/Sachsen 
und der Metropolregion Rhein-Neckar sollen Planungs- und Bauprozesse digitali-
siert werden. Dabei wirkt die Metropolregion Rhein-Neckar für die Umsetzung der 
Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg bis Ende 2021 als Enabler und Kata-
lysator für die Region. 
 
Die Städte Bensheim, Viernheim und der Kreis Bergstraße streben an, die Platt-
form civento der ekom21 als Antragsdialog in diese IT-Architektur am Front-End 
einzubinden. Im Prozess der internen Leistungserstellung soll ablauforganisato-
risch ein sogenanntes „Fachstellenbeteiligungsmodul“ als kooperative Softwarelö-
sung modellhaft implementiert und später auf alle 22 kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden ausgerollt werden. Diese IT-Zielarchitektur soll als modellhafte und 
übertragbare Vorlage nach dem EfA-Prinzip dienen. 
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Gegenstand Digitalisierung von Verwaltungsprozessen mit Straßenraumbezug 
 

Bedeutung Als konkreter Beitrag für die Bewältigung der aktuellen (Brückenproblematik, Bau-
stellen) sowie der langfristigen Herausforderungen im Bereich Verkehr engagiert 
sich die Metropolregion Rhein-Neckar bereits seit Jahren für eine Verbesserung 
der Verfügbarkeit und Aktualität verkehrlich relevanter Daten aus dem Bereich der 
öffentlichen Verwaltung. 
 
Im Zuge des OZG sind auch zahlreiche Leistungen im Themenfeld Mobilität und 
Reisen aber auch Bauen und Wohnen zu finden, die eine entsprechende Bereitstel-
lung von Informationen für Antragsteller (Bürger und Wirtschaft) einschließen. 
Hier vor allem im Bereich der Tiefbau- und Verkehrsabteilungen.  
 

Vorarbeiten Die MRN ist seit November 2019 Leistungsverantwortlich für den OZG Prozess Ge-
nehmigung zur Leitungsverlegung nach § 68 Abs. 3 TKG (Kennung: 10725) mit der 
Federführung der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, sowie dem IT-Dienstleister 
ekom21 und wird nun im Oktober 2020 vermutlich als erste OZG Leistung des The-
menfelds Bauen und Wohnen in Pilotkommunen in Hessen und Rheinland-Pfalz 
online verfügbar sein. 

Weiterhin gibt es in der MRN bereits umfangreiche Vorarbeiten im Bereich Wirt-
schaftsverkehr und konkret in der Optimierung des Genehmigungsverfahrens von 
Großraum- und Schwertransporten. Hierbei handelt es sich ebenso um eine OZG 
Leistung (Kennung: 10421). Diese ist aktuell zwar aufgrund des bestehenden bun-
deseinheitlichen Verfahrens VEMAGS depriorisiert, dennoch gibt es hier gerade 
aus der Nutzerperspektive Verwaltung Anforderungen, die es umzusetzen gilt.  

In beiden Projekten weist der Gesamtprozess zur Genehmigung hierbei auch Be-
züge zu Verwaltungsprozessen wie der Verkehrsrechtlichen Anordnung, Aufbruch-
genehmigung und der Sondernutzung Verkehrsraum auf. Diese wurden und wer-
den unter anderem in dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt xDataToGo in der 
MRN untersucht. Diese Prozesse sind zwar nicht im Leistungskatalog des OZG be-
schrieben, bilden aber maßgeblich die Grundlage für weitere OZG Leistungen wie 
dem übergeordneten Thema Mobilität (Baustellen, Änderungen im Verkehrsfluss, 
Sperrungen durch Veranstaltungen, genehmigten Containern oder Gerüsten, …). 

Im Rahmen der OZG Breitbandumsetzung konnten hierfür bereits erste konkrete 
Schritte zur Standardisierung straßenbezogener Prozesse auf den Weg gebracht 
werden. 
 
o Beschluss des IT-Planungsrats zur Erweiterung der Standards XBau/XPlanung 
https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Sitzungen/DE/2019/Sit-
zung_30.html?pos=17 
 

Ziele Die Städte Viernheim, der Kreis Bergstraße und die Metropolregion Rhein-Neckar 
verfolgen den Ansatz, die OZG Prozesse für die Antragsteller entsprechend nutzer-
freundlich abzubilden und umzusetzen.  
 
Darüber hinaus muss verwaltungsseitig auch eine Konzepterstellung erfolgen, wie 
sich abteilungs- und kommunenübergreifend  

https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Sitzungen/DE/2019/Sitzung_30.html?pos=17
https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Sitzungen/DE/2019/Sitzung_30.html?pos=17
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1. digitale Informationen des Straßenraums darstellen und bereitstellen las-
sen und  

2. die technische Interoperabilität durch Standards und Schnittstellen unter-
stützt werden kann. 

 
Hierzu sollen Erkenntnisse aus den Vorarbeiten der MRN sowie der IKZ – INSPIRE 
und GIS, an der alle 22 kreisangehörigen Städte des Kreises Bergstraße unter Fe-
derführung der Kreisverwaltung mitwirken, einfließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bensheim – Bergstraße – Viernheim // OZG-Modellkommunen  
Konzept zum formalen Antrag (Stand: 28.09.2020)  

 

   9 

 

 

Gegenstand Digitale Stadtgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement vor dem Hinter-
grund des OZG Themenfelds „Engagement und Hobby“   
 

Bedeutung Die Kommunen sind der erlebte Ort der Menschen, an dem sich demokratische 
Entscheidungen und deren politische Umsetzung für die Bürgerinnen und Bürger 
zeigen. Im Hinblick darauf, dass in den kommenden Jahren immer mehr Leistungs-
erstellungsprozesse in den Kommunalverwaltungen digitalisiert werden und per-
spektivisch automatisiert werden können, fallen zwangsläufig ganze Leistungser-
stellungsprozesse in Zukunft weg, weil diese nicht mehr dezentral vor Ort erbracht 
werden müssen. Das bedeutet, dass der Ort, an dem die Menschen leben, mit 
sinnvollen und wertschöpfenden Aufgaben der Kommunalverwaltungen ausgefüllt 
werden sollte.  
 
Konkret sollten Kommunen ihre Bürger vor Ort viel stärker darin unterstützen, den 
Wandel von der Leistungsgesellschaft zur Wertschöpfungsgesellschaft zu vollzie-
hen. Der wirtschaftliche Wohlstand in Deutschland wird nicht alleine durch die Di-
gitalisierung erreicht werden können, sondern nur durch Teilhabe an der Wert-
schöpfung, die inzwischen oft ein Teil globaler Prozessketten ist. Diese gesell-
schaftliche Transformation kann nur durch Beteiligung, ehrenamtliches Engage-
ment und eine lebendige digitale Stadtgesellschaft gelingen. 
 

Vorarbeiten Mit dem Freiwilligentag und den Aktivitäten zum bürgerschaftlichen  
Engagement möchten wir auch im Rahmen der OZG-Umsetzung  
einen konkreten Mehrwert für Bürgerschaft und Wirtschaft erschließen. In diesem 
Zusammenhang soll über das „bürgerschaftliche Engagement“ (u.a. Förderung eh-
renamtlicher Tätigkeiten, Ehrenamtskarten und Sportförderung im Themenfeld 
„Engagement und Hobby“) eine Brücke geschlagen werden.  
 
Durch die Vorarbeiten in der Metropolregion Rhein-Neckar können wir die Exper-
tise in das Themenfeld „Engagement und Hobby“ einbringen und durch gezielte 
Kooperation mit den federführenden Kommunalen Spitzenverbänden Synergien 
für die beteiligten Kommunen und das Land Hessen schaffen. 
 
Dabei wird u.a. auch auf der Grundidee der „Ehrenamtssuche Hessen“ aufgebaut, 
welche perspektivisch auch innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar integriert 
oder erweitert werden kann. Zudem war die Metropolregion Rhein-Neckar auch 
am Anfang des OZG Digitalisierungslabors im Themenfeld „Engagement und 
Hobby“ aktiv beteiligt, weshalb die Chance für die Kommunen besteht, die erarbei-
teten Ergebnisse des Themenfelds einzusetzen und ggfs. durch individuelle Kom-
ponenten zu erweitern. 
 

Ziele Ziel ist es, mit den OZG-Lösungsbausteinen einen konkreten Mehrwert für Bürger-
schaft und Wirtschaft zu erschließen. Hier werden wir eine Brücke zum Thema 
„bürgerschaftliches Engagement“ (u.a. Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten, Eh-
renamtskarten und Sportförderung im Themenfeld „Engagement und Hobby“) 
schlagen.  
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Auch im Hinblick auf den digitalen Transformationsprozess innerhalb der Kommu-
nen soll ein Beitrag geleistet werden, der über bestehende Konzepte und Pro-
gramme hinausgeht. Besonders vor dem Hintergrund des aktuellen Konjunkturpa-
kets und der zusätzlichen Mittel für die Umsetzung des OZGs. 
 
Insbesondere der Auf- und Ausbau eines interkommunalen Engagement Netz-
werks ist von großer Bedeutung, um die regionale Vernetzung weiter zu stärken. 
Daneben sollen Rahmenbedingungen gefestigt werden, sodass dem Ehrenamt eine 
größere Wertschätzung, Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zukommt. Hier bauen 
wir auf neue Beteiligungsformate, um die Bürgerinnen und Bürger einzubinden.  
 
Das Engagement steht in einer sich verändernden Gesellschaft mit neuen Lebens-
modellen, individuellen Gestaltungsansprüchen oder Erwartungen an das Ehren-
amt vor unterschiedlichen Herausforderungen. Wie können neue Mitglieder zur 
Übernahme von Ämtern oder sowohl zu kurzfristigem als auch langfristigem Enga-
gement motiviert werden? Um den Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, 
braucht es neben intensivem Austausch und Vernetzung innovative, praxisrele-
vante Ideen sowie Transparenz und entsprechende Qualifizierung. Aufgrund des-
sen haben die regionalen Gremien, vorweg der Vorstand des ZMRN , die Weiter-
entwicklung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements als regionales 
Handlungsfeld definiert, damit ein offenes und engagiertes Miteinander auch wei-
terhin zu der hohen Lebensqualität in der Region beitragen kann. 
 
Die Regionalstrategie zum bürgerschaftlichen Engagement ist bedarfs- und wir-
kungsorientiert und ist nicht in Konkurrenz zu Bundes- und/oder Landesstrategien 
sowie kommunalen Aktivitäten zu verstehen, sondern ergänzt diese mit weiteren - 
im besten Fall - regional abgestimmten Projekten. Aufgrund seiner langjährigen Er-
fahrung in der länderübergreifenden Zusammenarbeit und eines belastbaren regi-
onalen Netzwerkes, wurde der ZMRN (Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.) 
mit der Umsetzung und Koordination beauftragt und liefert dadurch nicht nur In-
put, sondern versteht sich auch als Multiplikator für dieses Projekt. Im letzten Jahr 
fanden sektorenübergreifende, vertiefende Workshops mit regionalen Akteuren 
aus Kommunen, Kirchen, Vereinen, Stiftungen, Verbänden, Hochschulen, Unter-
nehmen sowie haupt- und ehrenamtlich Engagierten und Vertretern der drei Bun-
desländer, u. a. auch Ihnen, statt. 
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Gegenstand Das Fehlen digitaler Kompetenzen ist auf allen staatlichen Ebenen ein Hemmnis für 

die Dynamik der Digitalisierung in Deutschland. Die kommunale Ebene stellt dabei 
eine besondere Herausforderung dar, weil sie die einerseits höchste Anzahl an Be-
schäftigten aufweist und andererseits überdurchschnittlich stark im mittleren und 
gehobenen Dienst vertreten ist. Die Kompetenzentwicklung auf kommunaler 
Ebene ist zugleich Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche OZG-Umsetzung und 
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung.  
 
Hierauf hat das Land Hessen mit dem Kooperationsprojekt „KommunalCampus“ 
reagiert, einem Projekt unter der CIO-Patenschaft der Hessischen Staatskanzlei, 
der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, das sich derzeit in der Um-
setzung befindet. Es gilt nun dieses Projekt von der „Abnehmerseite“ zu beleuch-
ten und zu flankieren. Hieran wollen sich die Städte Bensheim und Viernheim aktiv 
beteiligen.  
 

Bedeutung Der demographische Wandel und der Fachkräftemangel stellen die kommunalen 
Verwaltungen bereits seit Jahren vor besondere Herausforderungen. Zugleich sind 
es die Städte, Gemeinden und Landkreise, die auch von einer kontinuierlich stei-
genden Zahl von (in immer kürzeren Fristen) umzusetzenden fachrechtlichen Rege-
lungen besonders stark betroffen sind.  
 
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet seit 2017 zudem die gesamte öffentli-
che Verwaltung zur Digitalisierung sämtlicher Verwaltungsleistungen an den 
Schnittstellen zu Bürgern und Unternehmen. In der Zusammenschau gelten inter-
kommunales und verwaltungsübergreifendes Wissensmanagement sowie kurzfris-
tig wirkende Maßnahmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung auch in der Met-
ropolregion als die entscheidenden Erfolgsfaktoren für das Gelingen der digitalen 
Transformation im Bereich der öffentlichen Verwaltung.  
 
Bis 2030 werden mehr als 1,2 Millionen Beschäftigte altersbedingt aus dem Öffent-
lichen Dienst ausscheiden. Bis 2040 sind es mehr als 2,6 Millionen. Dies entspricht 
knapp 60 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um diesen enormen 
personellen Aderlass kompensieren zu können, muss sich der Öffentliche Dienst 
als Arbeitgeber neu erfinden und zudem zielgerichteter als bisher eigene Fach-
kräfte entwickeln. Die kommunalen Verwaltungen verfügen bislang nicht über aus-
reichend digitale und prozessuale Kompetenzen, um die aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen zu erfüllen.  
 
Die bisherigen Fort- und Weiterbildungsangebote können diese Lücke nicht schlie-
ßen. Es fehlt vor allem an bedarfsorientierten Angeboten für den Aufbau digitaler 
und methodischer Kompetenzen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
bereits seit vielen Jahren im Dienst sind und in der OZG-Umsetzung zwingend mit-
genommen werden müssen. 
 

Vorarbeiten Mit dem Projekt "KommunalCampus" des Landes Hessen, des Kreises Bergstraße 
und der Metropolregion Rhein Neckar unter der CIO-Patenschaft der Hessischen 
Staatskanzlei, der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, möchten wir 
auf kommunaler Ebene die Digitalisierungs- und Veränderungskompetenzen stär-
ken. Im Rahmen des Modellvorhabens „Kooperatives E-Government in föderalen 
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Strukturen“ möchte wir die einzigartige Struktur der länderübergreifenden Zusam-
menarbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar zur Verbesserung digitaler Kompe-
tenzen auf kommunaler Ebene nutzen, um den digitalen Wandel sowie die OZG-
Umsetzung erfolgreich zu gestalten.  
 
Gleichzeitig steht das Vorhaben im Einklang mit verschiedenen Beschlüssen des IT-
Planungsrats sowie fachlichen Empfehlungen auf Arbeitsebene (u.a. AK E-Govern-
ment/ Personaler). In diesem Zusammenhang ist es auch ein fachlicher Baustein 
für den eGovCampus als IT-Planungsratsprojekt, um kommunale und regionale Be-
darfe in das Forschungs- und Entwicklungsprojekt einzubringen. Hier ist unterdes-
sen die Entwicklung eines OZG-Moduls mit verschiedenen Schwerpunkten geplant, 
welches beispielsweise auf die FIM-Methodik abzielt und somit die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf die OZG-Umsetzung vorbereitet.  
 
Im Rahmen des Vorhabens arbeitet die Metropolregion Rhein-Neckar eng mit wis-
senschaftlichen Akteuren (u.a. Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten in Speyer, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim sowie der 
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung in Wiesbaden) zusammen. Die 
bereitgestellten Module werden in Zukunft sowohl auf dem „KommunalCampus“ 
als auch auf weiteren Lernplattform (u.a. eGovCampus) zur Verfügung gestellt.  
 

Ziele Die Metropolregion Rhein-Neckar hat sich das Ziel gesetzt, mit dem „Kommunal-
Campus“ ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot für den bedarfsge-
rechten Erwerb von Kompetenzen zur Digitalisierung, Projekt- und Changemanage-
ment in der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. Hierzu wird es auch Angebote 
für die OZG-Umsetzung geben, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihrer 
Arbeit unterstützen.  
 
Aufbauend auf einer entsprechenden Empfehlung des Lenkungskreises des Mo-
dellvorhabens "Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen" wurde die 
MRN GmbH gebeten, im Einvernehmen mit den drei Bundesländern Baden-Würt-
temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, einen entsprechenden Projektvorschlag zu 
erarbeiten. 
 
In diesem Zusammenhang hat sich Landrat Christian Engelhart dazu bereiterklärt, 
den Landkreis Bergstraße als kommunalen Partner in das Modellvorhaben einzu-
bringen und als Federführer der kommunalen Familie innerhalb der MRN zu agie-
ren. Ziel ist es, mit der Konzeption und modellhaften Umsetzung des „Kommunal-
Campus“ eine skalierbare Lernplattform zu entwickeln, die ein bedarfsgerechtes, 
modulbasiertes Angebot für die kommunale Ebene der öffentlichen Verwaltung 
zur Verfügung stellt.  
 
Die Kommunen profitieren in vielerlei Hinsicht von dem Angebot, da vor allem be-
darfsorientierte Angebote geschaffen werden. Gleichzeitig ermöglicht die Kombi-
nation von neuen Lern- und Lehrformaten mit Online- und Präsenzveranstaltungen 
eine bedarfsgerechte Weiterbildung, um die Mitarbeiter individuell auf ihr Tätig-
keitsprofil vorzubereiten.  
 
Neben dem Kreis Bergstraße werden sich im Rahmen des Förderprogramms OZG-
Modellkommunen nun auch die Städte Bensheim und Viernheim aktiv an der Um-
setzung des hessischen CIO-Projekts „KommunalCampus“ beteiligen. Die Kommu-
nen ermitteln gemeinsame die Bedarfe, um anschließend entsprechende Aus- und 
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Weiterbildungsangebote zu schaffen. Die Ergebnisse mit dem OZG-Fokus sollen in 
das Projekt „KommunalCampus“ transferiert werden. Daraus werden Synergien für 
beide Projekte entstehen. Hierbei ergibt sich ausdrücklich keine Doppelförderung, 
sondern eine Parallelförderung, sich ergänzender Projekte.  
 
Da es einen dringenden Handlungsbedarf für die derzeitige OZG-Umsetzung gibt, 
werden wir zeitnah ein entsprechendes Modul mit der Deutschen Universität für 
Verwaltungswissenschaften im Rahmen des Projektes „KommunalCampus“ auf Ba-
sis der kommunalen Bedarfe des Projektes OZG-Modellkommune entwickeln, um 
damit schnellstmöglich die Lücke zu schließen. Dieses parallele Vorgehen wird die 
erforderliche Dynamik in diesem Themenfeld ermöglichen. 
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1.3 Innovation durch Kooperation – gezielte Nutzung länderübergreifender Syner-
gien im OZG-Prozess  

 
Die Aussage, dass die fortschreitende Digitalisierung auch und gerade im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung zahlreiche Potenziale eröffnet, ist ebenso richtig wie trivial. Gleiches gilt für allseits ge-
teilte Botschaften in Bezug auf den Nutzen jeglicher Formen der Zusammenarbeit von Verwaltungen 
untereinander bzw. mit Wirtschaft und Wissenschaft. Leider erschließen sich der Nutzen und die Po-
tenziale gerade in diesen Handlungsfeldern so gut wie nie von selbst und sind meist auch mit erhebli-
chen Herausforderungen verbunden.   
 
Das OZG einzeln und isoliert anzugehen ist nicht zielführend. Insbesondere deshalb stehen wir den 
Ideen im Programm des Landes Hessen zur Interkommunalen Zusammenarbeit im Kontext der OZG-
Modellkommune äußerst positiv gegenüber. 
 
Den Rahmen schaffen durch gemeinsame Projekte, geteilte Ressourcen und die Erarbeitung und Er-
probung über die singulären Grenzen der Kommunen hinweg. Durch eine größere Beteiligung und 
größeres Feedback werden agile Lösungen und schnelle Feedbacks erreicht, ebenso hohe Nutzer-
freundlichkeit und Erprobung. 
 
Insbesondere durch die gute Ausgangslage und die Beteiligung der ekom21 im gesamten Prozess so-
wie der Plattform civento werden Kompetenzen innerhalb des Landes auf- und ausgebaut und auch 
anderen Kommunen zur Verfügung gestellt. 
 
Die gesammelten Erfahrungen der MRN durch die Leistungsverantwortung verschiedener OZG Leis-
tungen im Bereich Breitband, Anlagenbetrieb und -prüfung sowie der Mitwirkung im Themenfeld 
Bauen und Wohnen haben dazu beigetragen, methodische und organisatorische Expertise im OZG 
Kontext zu sammeln. Insbesondere im Bereich Breitband setzt die Metropolregion Rhein-Neckar ge-
meinsam mit der ekom21 den digitalen Breitbandantrag für die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz 
um und erprobt diesen in zahlreichen Kommunen. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit den Kommunen wurde festgestellt, dass es neben der OZG Nutzer-
zentrierung für Bürger und Wirtschaft auch die Nutzerperspektive der Verwaltungsmitarbeiter gibt, 
die sowohl in der Anforderungserhebung und technischen Umsetzung als auch für die Umsetzung 
der Prozesse ein essenzieller Erfolgsfaktor ist. 
 
Auch im Bereich digitaler Kompetenzen ist ein gemeinsames Erarbeiten und Teilen von Wissen not-
wendig. Die Partnerschaft des Landes Hessen, des Kreises Bergstraße und der Metropolregion Rhein-
Neckar für die konsequente Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte im öffentlichen Dienst über das 
Projekt „KommunalCampus“ steht hierfür sinnbildlich.  
 
Die Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen Familie im Kreis Bergstraße ermöglicht bereits ei-
nen guten fachlichen Austausch zur Digitalisierung und zum OZG, beherbergt aber weitere Potenti-
ale, die durch das Förderprogramm OZG-Modellkommune erschlossen werden. Durch die Koopera-
tion mit der Metropolregion Rhein-Neckar werden weitere zusätzliche Netzwerke im Bereich Digitali-
sierung, OZG und anderen Programmen nutzbar gemacht.  
 
 
 
 



Bensheim – Bergstraße – Viernheim // OZG-Modellkommunen  
Konzept zum formalen Antrag (Stand: 28.09.2020)  

 

   15 

2 Status und Ziele des Vorhabens 

2.1 Aktueller Status im Hinblick auf Verwaltungsdigitalisierung und OZG 

 

Bensheim 
 

• Die Stadt Bensheim befindet sich momentan im Aufbau und der Ein-

führung eines neuen Dokumentenmanagement-Systems (DMS) so-

wie der E-Rechnung, um im Back-End eine vollumfänglich digitale 

Abwicklung der Dialoge und Anträge aus dem Front-End zu errei-

chen. Im Fokus steht dabei das OZG-plus.  

• Durch die aktive Mitwirkung in der IKZ „INSPIRE und GIS“ wurden 

wichtige Grundlagen im Bereich „Planen und Bauen“ geschaffen, die 

nun im Sinne des OZG weiterentwickelt werden sollen.  

• Die Bereitstellung der digitalen Verwaltungsleistungen für die Bürge-
rinnen und Bürger wird in den nächsten Monaten intensiv bei der 
Stadt Bensheim vorangetrieben. Die Einführung von civento ist in der 
Planung. 

• Die Stadt Bensheim will über das OZG hinaus, ihre Prozesse opti-
mieren und modellieren sowie Schnittstellen zu den Fachverfahren 
einrichten. Die Digitalisierung des Back-End soll somit sukzessive 
und projektbezogen erfolgen. Weitere Synergieeffekte oder die Ein-
führung neuer Fachverfahren werden das Ergebnis der Umsetzung 
des OZG sein. Ein aktives Changemanagement soll betrieben wer-
den, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an mit-
nehmen zu können. 
 

LK Bergstraße  
 

• Der Kreis Bergstraße hat ein ambitioniertes E-Government-Projekt-
programm, das auf Analysen des Jahres 2015 basiert, siehe eGov 
Präsenz 1/2016 der Berner Fachhochschule, ein Ansatz der konse-
quent weiterentwickelt wurde, siehe Jusletter IT, vom 21.02.2019, 
Tagungsband IRIS, Salzburg. Das E-Government-Projektprogramm 
ist damit konsequent auf die Erreichung der Zielsetzungen des OZG 
ausgerichtet. 

• Die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems als Nuk-
leus der Verwaltungsdigitalisierung wurde priorisiert. 

• Das E-Government-Projektprogramm wurde auf das Datum Dezem-
ber 2022 ausgelegt und von den personellen und finanziellen Pro-
jekt-Ressourcen entsprechend dieser Zielsetzung ausgestattet. 

• Die Projekte werden agil gemanagt, hierzu bedient man sich der 
Vorgehensweise nach PRINCE II.   

• Als strenge Nebenbedingung spielt die Informationssicherheit eine 
wichtige Rolle, dies soll durch die Teilnahme an der sogenannten 
Stufe II des KDLZ CS und die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs 
erreicht werden. 
 

Dieses langjährige Know-How wird der Kreis Bergstraße im Rahmen der 
IKZ, als OZG-Modellkommune zur Verfügung stellen und für die IKZ 
nutzbar machen. 
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Viernheim • Die Digitalisierung ist kein neues Thema bei der Stadtverwaltung 

Viernheim. Bereits seit über 10 Jahren stellt die Stadt Viernheim di-

gitale Dienstleistungen zur Verfügung. Weiterhin sollen immer 

mehr Prozesse digitalisiert werden. Hinzu kommt das Bestreben 

nach durchgängig digitalen, sprich medienbruchfreien, Prozessen. 

• Die Stadt Viernheim ist auf einen leistungsstarken kompatiblen 

Partner angewiesen und arbeitet daher direkt mit der ekom21, dem 

Rechenzentrum und Anbieter der fachgerechten Softwarelösungen 

für hessische Kommunen, zusammen. Das bedeutet, dass die Stadt 

Viernheim zum Großteil die Fachverfahren der ekom21 nutzt. 

• Die Stadt Viernheim nutzt jedoch auch unabhängig von Fachverfah-
ren Möglichkeiten zur Digitalisierung. 

 

2.2 Konkrete bisherige Maßnahmen im Hinblick auf Verwaltungsdigitalisierung 
und OZG 

 

Bensheim 
 

• Die Stadt Bensheim bietet einen Online –Service im Bereich Stan-

desamt (z.B. Urkundenbestellung) an. 

• Im Bereich Gewerbeamt können Ab-, An- und Ummeldungen on-

line vorgenommen werden. 

• Ein Online Fundbüro steht ebenso den Bürgern zur Verfügung. 

• Im Jahr 2020 ist die Einrichtung eines Ausweisterminals im Bürger-

büro geplant, um den Bürgerinnen und Bürgern (unabhängig von 

den Öffnungszeiten) ihre Personalausweise oder Reisepässe zur 

Verfügung zu stellen. 

• Ein Mängelmelder ist seit 2012 im Einsatz. 

LK Bergstraße  
 

• Etablierung einer strategischen und einer operativen Steuerungs-
gruppe. 

• Roll-Out des DMS bis Dezember 2022, parallel Einführung von 
civento als Eingangskanal, Digitalisierung der Postausgangsprozesse 
und Vieles mehr in der gesamten Kreisverwaltung. 

• Optimierung der Fachverfahren (webbasiert), Steigerung der Verfüg-
barkeit 24/7/365. 

• Changemanagement und Kooperation mit der Personalvertretung 
durch eine Modernisierungsvereinbarung. 

• Intensive Weiterqualifizierung im Bereich der digitalen Kompeten-
zen. 

• Standardisierung des Vorgehensmodells und des Projektmanage-
ments 
 

Viernheim • Ende 2018 hat die Stadt Viernheim die Möglichkeit zur Online Be-

werbung geschaffen, die sich etabliert hat.  

• Ebenfalls nicht ganz neu eingeführt ist das civento Standesamtspor-

tal zu nennen. Der Bürger kann online Urkunden, nämlich Ehe-, Ge-

burts-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden, beantragen so-

wie bezahlen.  
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• Bereits seit geraumer Zeit nutzen die Mandatsträger für ihre Gremi-

enarbeit das Ratsinformationssystem. Öffentliche Unterlagen und 

Vorlagen aus den parlamentarischen Gremien können über das In-

ternet abgerufen oder die App kann verwendet werden.  

• Der Mängelmelder AEM steht allen Bürgern zur Verfügung.  

• Auf der städtischen Webseite (www.viernheim.de) ist neuerdings 

ein Chatbot, namens Vieri, zu finden. Dieser beantwortet derzeit 

alle Fragen zu den Dienstleistungen des Bürgerbüros. Der Sinn ist, 

dass sich jeder Bürger noch leichter informieren kann, welche 

Dienstleistungen die Stadtverwaltung anbietet und zu diesen 

Dienstleistungen weitere Informationen, wie Ansprechpartner oder 

notwendige Unterlagen, erhalten kann.  

• Seit 2020 ist die App ParkNow im Einsatz. Das Ziel ist, dass keine 
Bargeldzahlung zum Parken auf kostenpflichtigen städtischen Park-
plätzen mehr benötigt wird. Hinzu kommt, dass die Parkplatzsuche 
durch die App erleichtert wird und der Parkende die Parkzeit online 
verlängern kann. 

2.3 Ziel/e des Vorhabens und Beitrag zur Beschleunigung der OZG-Umsetzung: 

 

 

Planen und Bauen  
Das Vorhaben im Bereich Planen und Bauen setzt auf den Vorarbeiten 
im OZG Themenfeld „Bauen und Wohnen“ unter der Federführung von 
Mecklenburg-Vorpommern bzw. explizit auf der Referenzimplementie-
rung der OZG Leistung „Baugenehmigung“ auf. 

Ergänzend werden Open Source Bausteine aus der freien Hansestadt 
Hamburg verwendet. Ebenfalls wird auf bereits bestehende Vorarbei-
ten im Bereich von Planungswerkzeugen (Stichwort: Planungsatlas für 
die Bauleitplanung) zurückgegriffen. 

Signifikant ist auch, dass das Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen im bestehenden Interkommunalen Ar-
beitskreis der Bauämter mitarbeitet. Die Arbeitsergebnisse werden den 
Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen regelmäßig zur Verfügung 
gestellt, sowie über geeignete Netzwerke und Verteiler in die Fläche ge-
tragen.  

Die IKZ „INSPIRE und GIS“ umfasst alle 22 kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden. Ein Customer-Competence-Center berät bei der Umset-
zung. Die IKZ „INSPIRE und GIS“ soll eng bei diesem Projekt einbezogen 
werden.  

 
Die Digitalisierung der Abteilung Bauen und Umwelt des Kreises Berg-
straße läuft auf Hochtouren. Derzeit werden im Rahmen der Vorarbei-
ten bereits tausende von Statik-Akten digitalisiert. Die internen ablauf-
organisatorischen Prozesse für das genehmigungsfreie Bauantragsver-
fahren befinden sich in der finalen Umsetzung. Die Einführung des DMS 

http://www.viernheim.de/
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ist ebenfalls bis zum Dezember 2020 in diesem Teilbereich abgeschlos-
sen. Es wird eine Pilotarbeitsgruppe zum Testen des Fachstellenbeteili-
gungsmoduls implementiert. Somit liegen alle Back-End Voraussetzun-
gen für OZG-plus vor, jetzt soll mit der Förderung durch das Land Hes-
sen im Rahmen der OZG-Modellkommune, das Front-End konfiguriert 
werden. 

Digitaler Straßenraum  
 

Im Bereich des Digitalen Straßenraums geht es nicht nur darum, ein-
zelne Prozesse des OZG Leistungskatalogs nutzerzentriert online zu-
gänglich zu machen. Um tatsächlich eine ganzheitlich digitale Bearbei-
tung sicherzustellen muss man sich auch mit den Teilprozessen in den 
Kommunalverwaltungen auseinandersetzen und übertragbare Kon-
zepte und technische Lösungen entwickeln und erproben mit deren 
Hilfe der Nutzer Verwaltungsmitarbeiter unterstützt werden kann, um 
den gesamten Bearbeitungsworkflow zu bearbeiten.  

Im Bereich des Straßenraums besteht hier vor allem zwischen Tiefbau 
und den Abteilungen für Straßenverkehr/ Sicherheit & Ordnung eine 
Synergie. Durch die Vorarbeiten im Kontext Digitaler Straßenraum den 
Erfahrungen aus der OZG Breitbandumsetzung und dem bestehenden 
Netzwerk auf Regionaler- und Bundesebene möchten die beteiligten 
Kommunen und die MRN diesen Ansatz weiter konkretisieren und die 
OZG Prozesse mehr aus der Abteilungs- und Kommunenübergreifenden 
Perspektive bearbeiten.  
 

Digitale Stadtgesell-
schaft 
 

Viernheim ist „Engagierte Stadt“ und leistet im Bundesprogramm durch 
gezielte Kooperationen und Projekten einen Beitrag im Aufbau einer 
bleibenden Engagementlandschaft in der Kommune und darüber hin-
aus. Diese Vorarbeit soll im Rahmen der Förderperiode als OZG-Modell-
kommune entsprechend weiterhin gewürdigt und weiterentwickelt 
werden.  
 
In engem Schulterschluss mit Bensheim und dem Kreis Bergstraße sol-
len weitere Programme neu aufgesetzt werden und auch interkommu-
nal betrachtet werden. So profitieren alle von neuen, digitalen Lösun-
gen und Prozessen – ganz besonders im Zuge der konkreten OZG-Um-
setzung im Themenfeld. 
 
Besondere Bedeutung hat die „Digitale Stadtgesellschaft“ vor dem Hin-
tergrund bürgerschaftlichem Engagement im Kontext des OZG-Themen-
feldes „Engagement und Hobby“. Da die Kommunalen Spitzenverbän-
den (KSpV) hier federführend agieren und auch die Metropolregion 
Rhein-Neckar bereits in der frühen Phase der Umsetzung des OZGs im 
Themenfeld beteiligt war, sollen künftig signifikante Bausteine und Pro-
jekte der verschiedenen Leistungsbündel erprobt und umgesetzt wer-
den. 
 
Gemeinsam entwickelte Maßnahmen stellen sicher, dass die erarbeite-
ten Ergebnisse anschlussfähig sind und die bestehenden Aktivitäten 
und Plattformen auf Landesebene, aber auch darüber hinaus, inhaltlich 
bereichern. 
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Digitale Kompetenzen 
 

Gemeinsam haben wir uns mit den Projektpartnern und Stakeholdern 
zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot für 
den bedarfsgerechten Erwerb von Kompetenzen zur Gestaltung des  
digitalen Wandels in der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. In  
diesem Zusammenhang wird es auch Angebote für die OZG-Umsetzung 
geben, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihrer Arbeit unter-
stützen.  
 
Aufbauend auf einer entsprechenden Empfehlung des Lenkungskreises 
des Modellvorhabens "Kooperatives E-Government in föderalen Struk-
turen" wurde die MRN GmbH gebeten, im Einvernehmen mit den drei 
Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, ei-
nen entsprechenden Projektvorschlag zu erarbeiten. Nach Bewilligung 
und Zusage des CIO-Projekts haben wir uns auf den Weg gemacht, eine 
Lernplattform zu entwickeln, die auch bedarfsgerechte Angebot für die 
OZG-Umsetzung beinhalten (u.a. FIM-Methodik). 
 

 

 

 

fachlich Die Projekte und Vorhaben setzen auf dem Stand der Konzepte der Lan-
des- und Bundesumsetzung des OZG auf. Die Arbeitsergebnisse werden 
kontinuierlich in die entsprechenden Gremien (Landes und Bundes-
ebene) eingesteuert. 

technisch Die geplante technische Umsetzung basiert auf bereits verfügbaren 
technologischen Bausteinen aus den Referenzimplementierungen; neu 
zu schaffenden Komponenten verwenden die landesweiten Basiskom-
ponenten der ekom21 bzw. entsprechende Fachsysteme (Geodateninf-
rastrukturen). 

organisatorisch 
 

Aufgrund der Zusammenarbeit von Kommune, Landkreis kommunale 
Familie und der Metropolregion Rhein-Neckar wird die organisatorische 
Übertragbarkeit auf unterschiedliche Klassen und Gebietstypen abgesi-
chert. 

Fragen der organisatorischen Implementierung werden im Projekt ex-
plizit bearbeitet, um die Übertragbarkeit bestmöglich vorzubereiten. 

 
 

 

 

Planen und Bauen  
 
 

Digitaler Straßenraum  
 

Die Lösungen und Vorhaben setzen auf konsequente Orientierung an 
bestehenden bzw. in Weiterentwicklung befindlichen Standards XPla-
nung/XBau. 

Die geplanten Vorhaben sollen weitestgehend auf den schon verfügba-
ren Komponenten der Landesarchitekturen und Diensten aufgesetzt 
werden (civento). 

Zusätzlich wird die Nutzung von Open Source angestrebt, um technolo-
gischen Hindernissen und Hürden (z.B. Datenschutz) gerecht zu werden 
und eine breite (Nach-)Nutzung der erarbeiteten Lösungen zu garantie-
ren. 



Bensheim – Bergstraße – Viernheim // OZG-Modellkommunen  
Konzept zum formalen Antrag (Stand: 28.09.2020)  

 

   20 

Digitale Stadtgesell-
schaft 
 

Im Rahmen der Arbeiten im Themenblock „Digitale Stadtgesellschaft“ 
sollen auf Projekten der Landeseben – wie beispielsweise der „Ehren-
amtssuche Hessen“ – aufgebaut werden.  

Entsprechende bereits existierende Standards und Referenzprozesse 
aus dem OZG Themenfeld „Engagement und Hobby“ sollen auch bei un-
seren Vorhaben eine Verwendung finden oder entsprechend erweitert 
und standardisiert zur Verfügung gestellt werden. 
 

Digitale Kompetenzen 
 

Die oben genannten Angebote sollen speziell auf die OZG-Umsetzung 
ausgerichtet werden. Alle Module sollen standardisiert und wiederver-
wendbar sein, um diese im Nachgang auch zu skalieren und  
anderen bereitzustellen.  

Damit ermöglichen wir weiteren Universitäten und Hochschule die 
Nachnutzung durch die Bereitstellung der Lehrinhalte zur Gestaltung 
des digitalen Wandels. 
 

 

 

organisatorisch Mittels einer zentral geschaffenen und gesteuerten Ressource bei der 
Stadt Viernheim, sollen in Kooperation mit der Stadt Bensheim, dem 
Kreis Bergstraße und der Metropolregion Rhein-Neckar, die Potentiale 
des OZG für die gesamte Zusammenarbeit gebündelt werden. Die Pro-
jektleitung wird entsprechend bei der Stadt Viernheim liegen, aber 
durch die Interkommunale Zusammenarbeit auf die Region Süd-Hessen 
ausgeweitet. 

 

Die gemeinsame Kooperation mit der Metropolregion Rhein-Neckar er-
möglicht weiterhin den Aufbau von spezifischen Kompetenzen im OZG. 
Durch die Leistungsverantwortung verschiedener OZG Leistungsbündel 
bei der Metropolregion Rhein-Neckar wird ein Wissenstransfer sicher-
gestellt sowie auf bestehende Netzwerke zurückgegriffen. 
 

technisch 
 

Es soll auf die bereits vorhandenen technischen Ressourcen der Stadt 
Viernheim, der Stadt Bensheim, dem Kreis Bergstraße sowie der Metro-
polregion Rhein-Neckar zurückgegriffen werden genutzt.  

Weiterhin soll auf den bestehenden Kompetenzen des Landesdienst-
leisters ekom21 zurückgegriffen werden können. Ebenso wird technolo-
gisch auf bestehenden Entwicklungen und Kompetenzen aufgebaut. 
 

rechtlich 
 

Die Metropolregion Rhein-Neckar hat eine bestehende projektorien-
tierte, aber auch übergreifende Zusammenarbeit u.a. mit der Verwal-
tungshochschule Speyer und der Hochschule für Polizei und Verwaltung 
Wiesbaden. 

Daher kann die MRN bei rechtlichen Fragestellungen im Bereich von Di-
gitalisierungskompetenzen auf diese wissenschaftlichen Partnerschaf-
ten zurückgreifen. 
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Planen und Bauen 
 
Digitaler Straßenraum  
 
Digitale Stadtgesell-
schaft 
 
Digitale Kompetenzen 
 

Grundsätzlich soll die kommunikative Begleitung der Vorhaben über die 
entsprechenden Internetportale der Kommunen, des Kreises und der 
Metropolregion Rhein-Neckar erfolgen. Hier soll auf den Webseiten 
über die Projekte und die laufenden Aktivitäten der einzelnen vier The-
menfelder informiert werden. 

Ebenso soll gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden eine 
laufende Kommunikation und ein offener Austausch stattfinden, um 
Transparenz über die Vorgänge und Fortschritte in den einzelnen The-
menbereichen zu schaffen. 
 

 
 

2.4 Bezug des Vorhabens zu strategischen Zielen der Kommune(n) und damit ver-
bundene Motivation zur Bewerbung als OZG-Modellkommune(n): 

 

Bensheim 
 

• Die laufenden Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung im 

Back-End sollen durch OZG-konforme Prozesse am Front-End zu 

medienbruchfreien digitalen Leistungserstellungsprozessen weiter-

entwickelt werden. 

• Der fachliche Austausch innerhalb der IKZ wird zu einer Dynamik in-

nerhalb der Stadtverwaltung führen, die den Zielsetzungen und des 

ambitionierten Zeitplans des OZG entspricht. 

• Der Aufbau von Wissen und Kompetenzen ist maßgeblich für die 

OZG-Umsetzung und soll stärker in den Fokus gerückt werden. 

LK Bergstraße  
 

• Die gemeinsame Bewerbung der Städte Bensheim, Viernheim (Kon-
sortialführer), dem Kreis Bergstraße sowie der Metropolregion 
Rhein-Neckar flankiert die bestehenden Ansätze in den genannten 
Themenfeldern fachlich, organisatorisch und technisch, durch die Sy-
nergien innerhalb der IKZ.  

• Die IKZ wird zu einer Beschleunigung innerhalb der jeweiligen Ver-
waltungen führen. Die begonnenen Modernisierungsprozesse sol-
len dadurch an Dynamik gewinnen und strukturiert weiterentwi-
ckelt werden. 
 

Viernheim • In der Digitalisierung liegt die Chance, die Lebens-, Arbeits- und 

Standortqualität, den Bürgerservice und die Wirtschaftlichkeit kom-

munalen Handelns nachhaltig zu verbessern. 

• Die Stadt Viernheim ist stets bestrebt, engagiert und zielorientiert 

digitale Neuerungen umzusetzen. Sie steht diesen positiv gegen-

über und setzt sich für Verbesserungen und Optimierungen ein. 

• Die Mitarbeiter stehen gleichermaßen im Vordergrund wie die Bür-

ger der Stadt Viernheim bzw. der Metropolregion Rhein Neckar. Di-

gitalisierung muss einen Mehrwert für beide Zielgruppen haben, 

nur dann ist sie zielführend. 
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• Gemeinsame Projekte in kommunaler Zusammenarbeit, um sinn-

volle Synergieeffekte zu erzielen, sind Gegenstand unseres kommu-

nalen Handelns. 

• Die Stadt Viernheim bietet nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorra-

genden Lage mitten in der Metropolregion Rhein Neckar, der logis-

tischen Infrastruktur, der Umweltorientierung als Brundtlandstadt 

und ihrer Bevölkerungsstruktur optimale Voraussetzungen und An-

satzpunkte zur Entwicklung und Umsetzung digitaler Angebote in 

verschiedenen Bereichen. 
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3 Beschreibung des Projektplans 

3.1 Wesentliche Schrittfolge in den Arbeitspaketen / Teilprojekten (Auswahl) 

 

Planen und Bauen  Auftaktveranstaltung (Workshop 1) 

Fachlicher Kick-Off Workshop mit Impulsen von Vertretern aus dem 
OZG Themenfeld „Bauen & Wohnen“ (MV), der Leitstelle XPla-
nung/XBau (HH), Metropolregion Rhein-Neckar (TF Planen und Bauen). 
 
Anforderungsworkshop (Workshop 2) 

Definition von konkreten Anforderungen an den Datenzugang, die Bau-
leitplanung / Planungsportal(e), den baulichen (digitalen) Planungspro-
zess, den Zugang zu digitalen Planwerken wie Bebauungspläne und Flä-
chennutzungspläne. 
 
Workshop zur Landesbauordnung (Workshop 3) 

Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens mit Impulsen aus der 
Landesebene Hessen sowie Kommunen des Kreises (Untere Baurechts-
behörden). 
 
Technischer Workshop (Workshop 4) 

Technischer Workshop u.a. mit ekom21 zum Arbeitsstand und notwen-
digen Anforderungen an die Umsetzung von Planungs- und Genehmi-
gungsprozessen auf der E-Government Plattform der ekom21 (civento). 
 

Digitaler Straßenraum  
 

Auftaktveranstaltung (Workshop 1) 

Impulse und Ergebnisse aus den Vorarbeiten (Prozessanalysen, Quer-
schnitt OZG mit weiteren identifizierten Teilprozessen, Vorgehensmo-
dell) der Metropolregion Rhein-Neckar mit Vertretern der Kommunen 
und des Landkreises mit anschließender Abfrage von lokalen Herausfor-
derungen (Ist-Analyse). 
 
Anforderungsworkshop (Workshop 2) 

Erarbeitung von fachlichen Anforderungen mit betreffenden Fachberei-
chen der Kommunen und des Landkreises sowie Identifizierung techni-
scher Voraussetzungen vor dem Hintergrund straßenraumbezogener 
OZG Prozesse und weiterführenden Teilprozessen (siehe 1.2.2.). 
 
Nutzerforum OZG Umsetzung im (Digitalen) Straßenraum            
(Workshop 3) 

Workshop mit Stakeholdergruppe Bürger (Parkausweisprozess, Son-
dernutzung, …) und Unternehmen (Gastronomie, Bauunternehmen, Ge-
neralunternehmer, Tiefbaubranche, Kammern und Verbände). 
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Technischer Workshop (Workshop 4) 

Ekom21, MRN, Kommunen, Landkreis und ihre fachlichen Ansprech-
partner stellen die Ergebnisse aus der Bestands- und Anforderungser-
hebung vor, um sie vor dem Hintergrund bereits umgesetzter OZG Pro-
zesse/ Prozessbausteinen zu diskutieren. Ergebnis/Nachbearbeitung: 
Definition und Zusammenfassung notwendiger Anforderungen an den 
civento Workflow, Anbindungen an bestehende Fachverfahren durch 
Standards/ Schnittstellen. 
 

Digitale Stadtgesell-
schaft 
 

Auftaktveranstaltung „Digitale Stadtgesellschaft“ (Workshop 1) 

Startworkshop mit Impulsen aus den Themenkomplex „Engagierte 
Stadt“ (Bundesprogramm), dem OZG Themenfeld „Engagement und 
Hobby“ (Kommunale Spitzenverbände). 
 
Anforderungsworkshop (Workshop 2) 

Fachlich funktionale Anforderungen der digitalen Prozesse und Projekte 
aus dem OZG-Themenfeld „Engagement und Hobby“. 
 
Technischer Workshop (Workshop 3) 

Technischer Workshop u.a. mit ekom21 zum Arbeitsstand und notwen-
dige Anforderungen an die Umsetzung von Prozessen im Bereich digi-
tale Stadtgesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement auf der lan-
desweiten E-Government Plattform der ekom21 (civento) 
 

Digitale Kompetenzen 
 

Auftaktveranstaltung „KommunalCampus“  

Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung bieten 
wir eine Austauschs- und Diskussionsplattform mit einem entsprechen-
den Fachforum zur OZG-Umsetzung. 
 

„OZG-Workshop“ zur Ermittlung des kommunalen Bedarfs im  
Rahmen der OZG-Umsetzung 

Kommunen (Stadt- und Landkreise der Region Rhein-Neckar),  
Wissenschaft (Hochschulen für öffentlichen Verwaltung und Universität 
für Verwaltungswissenschaften). 
 
FIM-Workshop gemeinsame mit der Metropolregion Rhein-Neckar 
und FITKO (=Föderale IT-Kooperation) 

Inhalte: Methodik, FIM-Bausteine – Föderales Informationsmanage-
ment liefert allen Verwaltungsebenen Informationen für Verwaltungs-
leistungen, die aus Bundesrecht resultieren. Diese dienen als Grundlage 
für die öffentliche Darstellung auf Portalen, für die Umsetzung von  
E-Government-Anwendungen und für den Verwaltungsvollzug, welche 
in diesem Zusammenhang vermittelt werden sollen. 
 

Entwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungskonzepts zur  
Gestaltung des digitalen Wandels in der öffentlichen Verwaltung 

Welche Kompetenzen sind für die OZG-Umsetzung relevant? 
 



Bensheim – Bergstraße – Viernheim // OZG-Modellkommunen  
Konzept zum formalen Antrag (Stand: 28.09.2020)  

 

   25 

3.2 Übersicht über erforderliche Ressourcen  

 

Personelle Ressourcen 60.000 €  
Projektleitung (Planstelle 0,5 FTE für 2 Jahre, pro Jahr 30.000 €) 

Technische Ressourcen 30.000 € 
Erweiterung der Geografischen-Informations-Systeme bei den Koopera-
tionspartnern der IKZ. Ergänzende IT-Services bzw. technische Son-
deraufwände der ekom21 
10.000 €, Stadt Bensheim 
10.000 €, Kreis Bergstraße 
10.000 €, Stadt Viernheim 
 

Infrastrukturelle Res-
sourcen 

Keine Mittel erforderlich, da bereits vorliegende technische Basiskom-
ponenten der ekom21 (civento) genutzt werden. 

Sonstige 45.000 €  
Für das fachliche Feinkonzept (vertiefendes Umsetzungskonzept für die 
vier angesprochenen Themenfelder) 
15.000 €, Stadt Bensheim 
15.000 €, Kreis Bergstraße 
15.000 €, Stadt Viernheim 
 
15.000 €  
Für während der Laufzeit des Projekts anfallende Beratungsleistungen 
durch Experten, zur Unterstützung der Projektleitung bei der MRN.  

 

3.3 Zusätzliche Erläuterung der geplanten Ressourcenteilung im Rahmen des Ge-
meinschaftsvorhabens: 

 
Für die erfolgreiche Umsetzung des OZG vor Ort bei den Kommunen wird IT-Sachverstand benötigt. 
Daher plant die Interkommunale Zusammenarbeit der Städte Bensheim und Viernheim, dem Kreis 
Bergstraße sowie der Metropolregion Rhein-Neckar die Schaffung einer zentralen Projektleiter Rolle 
für das Programm OZG-Modellkommune. 
 
Mit dieser dedizierten Verantwortlichkeit gehen wir davon aus, dass die Ressource über die Stadt 
Viernheim die Projekte innerhalb der Kommunen, dem Kreis und der Metropolregion Rhein-Neckar 
bündeln und lenken wird. Dabei liegt die Koordination der Aktivitäten in den vier Themenfeldern im 
Kern der Projektleitung. Durch die regelmäßige Einbeziehung von bestehenden Gremien und Arbeits-
kreisen wird die Umsetzung erleichtert und in die Fläche getragen. 
 
Das soll den Wissensaufbau und den Wissenstransfer deutlich vereinfachen und zu Synergien in der 
Umsetzung des OZG führen. Auch die Mit- bzw. Nachnutzung (im Kontext „Einer für Alle“) bereits be-
stehender oder im Aufbau befindlicher Kooperativer Dateninfrastrukturen und IT-Lösungen – bei-
spielsweise auf Basis von Open Source Software wird angestrebt. 
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3.4 Meilensteinplanung   

 

Jahr Primäre Maßnahme/n Angestrebte Ergebnis/se als Meilen-
stein/e 

2020 • Erstellung des Fachkonzepts für alle 
vier Themenbereiche 

 

• Erstellung des konkreten Projekthand-
buches 

 

• Arbeitsbeschreibung für Projektma-
nagement/Projektvorgehen 

• Fachkonzept 
 
 

• Projekthandbuch  
 
 

• Arbeitsplan 
 

2021 • Projektleiter nimmt Arbeit in den vier 
Themenfeldern auf  

 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 
und Projekthandbuch 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe mit 
OZG Landes- und Bundesebene 
sowie dem technischen IT-
Dienstleister ekom21 

 

• u.a. Rolloutplanung 

2022 • Projektleiter führt die Arbeit in den 
vier Themenfeldern fort 

 
 

• Projektsteuerung gemäß Arbeitsplan 
und Projekthandbuch 

 

• Aktivitäten für flächendeckenden 
Rollout 

• u.a. regelmäßige Jour-Fixe mit 
OZG Landes- und Bundesebene 
sowie dem technischen IT-
Dienstleister ekom21 

 

• Kontinuierliche Einbindung wei-
terer Kommunen (Rollout) 

 

• Prozesse sind implementiert, 
erprobt und in Betrieb 

2023 
(31. Juli 
2023) 

Die OZG Umsetzung ist bis Ende 2022 erfolgt. Regelbetrieb der Anwendungen 
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4 Beschreibung des Verwertungsplans 

4.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten: 

 

Effizienz der Verwal-
tungsabläufe 

Die erarbeiteten Lösungen der Städte Bensheim, Viernheim, des Kreises 
Bergstraße und der Metropolregion Rhein-Neckar leisten einen Beitrag 
zu zugänglicheren und effizienteren Verwaltungsleistungen. 

Durch eine konsequente Nutzerorientierung und innovative Projekte in 
der Digitalisierung werden mit der Umsetzung des OZG in Hessen auch 
Potentiale für die bundesweite Umsetzung effizienter Verwaltungsvor-
gängen geschaffen. 

 

Entlastung der Verwal-
tungsmitarbeitenden 
 

Durch den Blick sowohl auf das Front-End (Bürger, Wirtschaft), als auch 
auf das Back-End (Verwaltung), wird ein Mehrwert für effizientes und 
digitales Arbeiten gelegt.  

Dabei haben die erarbeiteten Lösungen nicht nur Vorteile für Bürgerin-
nen und Bürger (u.a. durch orts- und zeitunabhängige Nutzbarkeit), 
sondern sollen auch die Abläufe für die Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter vereinfachen.  

Die neuen Prozesse sollen die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitar-
beiter explizit entlasten und Arbeitsabläufe durch vorgegebene Verfah-
rensweisen – nach denen vorgegangen werden kann – vereinfachen. 

 

Ressourceneinsparun-
gen 
 

Die Digitalisierung und das OZG haben massives Potential für flächen-
deckende Ressourceneinsparung, nicht zuletzt durch den Einsatz von 
modernen Online-Diensten und der konsequenten Anbindung an be-
reits im Einsatz befindliche und verfügbare Fachverfahren. 

Ganz besonders durch die Nutzung bereits bestehender Prozesse und 
Programme (z.B. civento) werden Ressourcen eingespart. Die Umset-
zung von Lösungen mit Blick auf Interoperabilität und Nachnutzbarkeit 
(„Einer für Alle“) für andere Kommunen ermöglicht weitere Einsparpo-
tentiale. 
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4.2 Gesellschaftlich-regionale Erfolgsaussichten 

 

Flexibilität der Bürgerin-
nen und Bürger durch 
ort- und zeitunabhängi-
gen Zugang zur Verwal-
tung 

Durch das OZG und die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wird 
es ermöglicht, orts- und zeitunabhängig verschiedene Dienste der Be-
hörden zu nutzen. 

Mittels online verfügbarer Verwaltungsleistungen wird den Bürgerin-
nen und Bürgern in Hessen eine maximale Flexibilität im Kontakt mit 
den Behörden und der Verwaltung ermöglicht.  

Durch die intelligente Vernetzung von Lösungen, unter anderem in den 
vier fokussierten Themenblöcken, stehen die generierten Daten 
schlussendlich sowohl den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der 
Verwaltung zeitnah und effizient zur Verfügung. 

 

Attraktivität der Kom-
mune für (neue) Bürge-
rinnen und Bürger  

Durch den Ausbau attraktiver Kommunaler Angebote und Servicepor-
tale im Zuge des OZG wird die grundsätzliche Attraktivität der Kommu-
nen deutlich gesteigert. 

Besonders durch ein breites, digitales Angebot gewinnen Kommunen 
an Attraktivität, insbesondere für junge Menschen. Mit den Bemühun-
gen im OZG und den noch zu erarbeiteten Lösungen in den verschiede-
nen Themenfeldern stärken wir also nachhaltig die kommunale Attrak-
tivität für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Wirtschaft und die 
Unternehmen in der Region. 

 

Berücksichtigung beson-
derer Bedürfnisse von 
Bürgerinnen Bürgern 

Besondere Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger spie-
len gerade bei einem Großprojekt wie der Umsetzung des OZG eine 
ganz besondere Rolle. Durch die konsequente Einbeziehung aller Nut-
zergruppen, werden bei den erarbeiteten Lösungen entsprechende Be-
lange und Bedürfnisse beachtet. 

 

Berücksichtigung beson-
derer Aspekte aufgrund 
regionaler Gegebenhei-
ten 

Die Interkommunale Zusammenarbeit für die Umsetzung des OZG in 
Hessen baut auf bisherigen partnerschaftlichen Entwicklungen zwi-
schen der Stadt Viernheim, der Stadt Bensheim und dem Kreis Berg-
straße auf (z.B. Bürgernetzwerk). 

Dabei spielen auch die besonderen Bedürfnisse und die jeweiligen Fo-
kusthemen der Kommunen eine Rolle bei der Umsetzung der jeweiligen 
Projekte/Lösungen. 
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4.3 Nachnutzungs- und Transferpotenziale 

 

Blaupause für weitere 
Kommunen 

Die erarbeiteten Lösungen sollen eine Blaupause für weitere Kommu-
nen in Hessen, aber auch darüber hinaus darstellen. Dafür wird stets 
überprüft, ob im Bereich Standardisierung (beispielsweise XPlanung    
oder XBau) bereits entsprechende Standards existieren und verwendet 
oder möglicherweise erweitert werden können. 

Im Grundsatz soll dem Prinzip der gemeinsam erarbeiteten Lösung ge-
folgt werden. Die erarbeiteten Grundlagen dienen dann der expliziten 
Weiterverwendung oder dem technischen Aufsetzen auf den Lösungen. 
Somit werden verschiedene OZG-Vorhaben der Kommunen in Hessen 
und Deutschland unterstützt. 

Weiterhin können entwickelte Module zur OZG-Umsetzung im  
Handlungsfeld „Digitale Kompetenzen“ weiterverwendet werden, die 
somit als Blaupause für weitere Kommunen dienen. 

 

Blaupause für weitere 
Abläufe innerhalb der 
eigenen Verwaltung  

Die Digitalisierung von Prozessen im Rahmen des OZG kann und sollte 
auch als Blaupause für weitere Abläufe innerhalb der eigenen Verwal-
tung sowie im interkommunalen Kontext betrachtet werden. 

Durch das Aufzeigen von Ressourceneinsparungen, Synergien und effi-
zienten Prozessen werden auch für andere Prozesse in der Verwaltung 
entsprechende Wissensbibliotheken und Blaupausen erstellt, die in der 
grundsätzlichen Digitalisierung und einer modernen Arbeitsweise Ver-
wendung finden können. 

 

Konzept zur Volldigitali-
sierung 

Die geplanten Projekte der OZG-Modellkommunen, die innerhalb der 
Förderperiode umgesetzt werden sollen, gehen über das klassische An-
tragswesen hinaus.  

Daher wird ausdrücklich auch die Digitalisierung des Back-Ends ange-
strebt und proaktiv mitgedacht („OZG-plus“). Nur so kann die flächen-
deckende Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland gelingen. 

 

 
 





TOP:        Viernheim, den 11. Februar 2021 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 010-25 -216.lrh_prüfung- 

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: IV-111-2020/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Bürgermeister, KA/Projektleiter, HA/Stellv. Projektleiter, Amt 
für Soziales und Standesamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat 31.08.2020  

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

22.10.2020  

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

216. Vergleichende Prüfung des Hessischen Landesrechnungshofs (LRH) "Haus-
haltsstruktur 2019: Mittlere Städte"; 
hier: Erneute Vorlage des Schlussberichts an die Gremien 

 
Mitteilung/Information 

Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung befasste sich mit der Angelegen-
heit bereits in seiner Sitzung am 22. Oktober 2020 und beschloss die Weiterleitung an die 
Stadtverordneten-Versammlung.  

Der Sachverhalt soll erneut beraten werden.  

Es wird auf den Inhalt der bereits in der Sitzung vom 22. Oktober 2020 eingebrachten Vor-
lage sowie den bereits zur Verfügung gestellten Schlussbericht des Landesrechnungshof 
verwiesen. 
 



TOP:        Viernheim, den 11. Februar 2021 

Federführendes Amt 

01 Bürgermeister 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: IV-15-2021/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an:  

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Mittelzentrenranking 

 
Mitteilung/Information 

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar, Geschäftsbereich 
Unternehmen und Standort hat im Jahr 2020 ein Mittelzentrenranking erstellt. Die 16 Mit-
telzentren im IHK-Bezirk wurden anhand verschiedener ökonomischer und struktureller 
Indikatoren untersucht. https://www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/ihk-
studien-und-analysen/mittelzentren-im-wettbewerb/mittelzentren-im-wettbewerb-2791884 

Herr Alexander Schwarz, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, präsentiert die Er-
gebnisse mit den dazugehörigen Indikatoren und nimmt eine Bewertung vor. 
 

https://www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/ihk-studien-und-analysen/mittelzentren-im-wettbewerb/mittelzentren-im-wettbewerb-2791884
https://www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/ihk-studien-und-analysen/mittelzentren-im-wettbewerb/mittelzentren-im-wettbewerb-2791884


TOP:        Viernheim, den 19. Januar 2021 

Federführendes Amt 

32 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen:  

Drucksache: IV-10-2021/XVIII 

Anlagen: Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat 25.01.2021  

Haupt- und Finanzausschuss (Wirt-
schaftsförderung) 

25.02.2021  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020 

 
Mitteilung/Information 

Der Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020 wird den Gremien zur Kenntnis 
gegeben. 
 
Die Corona Pandemie hat die Stadtpolizei im abgelaufenen Jahr sehr stark belastet. Um-
fangreiche Kontrollen und Überwachungsaufgaben waren an sieben Tagen die Woche zu 
leisten. Das hat unter anderem zu einer Verschiebung der eigentlichen Aufgaben der 
Stadtpolizei geführt. Wegen der Pandemie wurden im Bereich Straßenverkehr entspre-
chend weniger Kontrollen durchgeführt. 
 



BERICHT ÜBER DIE ARBEIT 

DER STADTPOLIZEI

2020



PERSONAL

2

Personalstellen Stadtpolizei

2

5

weiblich männlich

5 Vollzeitstellen: männlich

2 Vollzeitstellen: weiblich

1 Teilzeitkraft für ruhenden Verkehr



BEFUGNISSE

3

Die Stadtpolizei hat im Rahmen ihrer Tätigkeit gem. § 99 HSOG die 

gleichen Befugnisse, die auch Polizeibeamte haben

Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um eine im einzelnen bestehende Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren

Feststellung der Identität einer PersonErteilung von Platzverweisen

Durchsuchung von Personen und 

Sachen

Sicherstellung und Verwahrung von 

Sachen

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen die Vorschriften der StVO, der 

StVZO, der FZV und der FeV: Prüfung des Führerscheines, der 

Zulassungsbescheinigungen und der Anhängerbescheinigungen, Sicherstellung 

der bezeichneten Unterlagen

Befugnis zur Anwendung körperlicher Gewalt mit Hilfsmitteln (insbesondere 

Handfesseln) oder Waffen (Pfefferspray, Teleskopschlagstock)



AUSSTATTUNG

• Streifenfahrzeug mit Signalanlage

• Fahrzeug für mobile Überwachung

• Jeder Mitarbeiter

4

• Dienstkleidung

• Handy zur mobilen Erfassung von Verkehrsverstößen

• Handschellen

• Taschenlampe

• Pfefferspray

• Schlagstock

• Schutzweste gegen Schuss- und Stichverletzungen



KERNAUFGABEN

➢ Überwachung der Einhaltung der Gefahrenabwehr-

verordnung, des Abfallrechts, des Lärmschutzes etc. 

5

• Überwachung von Parkanlagen und Kinderspielplätzen

• Illegale Müllentsorgung

• Ruhestörender Lärm in Wohnungen oder auf öffentlichen Plätzen

• Verschmutzung privater Grundstücke

• Herrenlose Tiere

• Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum



KERNAUFGABEN

➢ Rechtsvorschriften im Straßenverkehr

➢ Maßnahmen im Rahmen des Freiheits- und 

Entziehungsgesetzes

6

• Geschwindigkeitskontrollen

• Überwachung des ruhenden Verkehrs

• Verkehrssicherheit von Fahrzeugen (HU-Fristen, Zulassungs-

plaketten, Bereifung, Entstempelung von Kennzeichen etc.)



KERNAUFGABEN

➢ Ermittlungsaufträge anderer Bundes-, Landes- oder 

Kommunalbehörden

➢ Sondereinsätze in den Abend- oder Nachtstunden

7

• Kontrolle von Spielhallen und Gaststätten

• Begleitung von Umzügen, Prozessionen und Demonstrationen

• Betreuung von Veranstaltungen (Innenstadtfest, Triathlon, 

Citylauf, etc.)

• Sonderaufgabe 2020 „Corona Kontrollen“



STREIFENDIENST

8

Schwerpunkte

76 Einsätze wegen ruhestörendem Lärm aus Wohnungen bzw. auf 
öffentlichen Plätzen

57 Einsätze nach Meldung von Bürgern über entsprechendes Klientel, zum 
Beispiel Satonevri-Platz

28 Einsätze zur Abklärung von Sachbeschädigungen nach Verkehrsunfällen, 
sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort

71 Einsätze zur Aufklärung illegaler Müllablagerungen und 
Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum

28 Einsätze wegen der Einweisung psychisch gestörter Personen

26 Einsätze im Zusammenhang mit dem Führen von Hunden ohne Leine in 
den entsprechenden Gebieten

33 Einsätze zur Klärung von privaten Streitigkeiten



STREIFENDIENST

9

Schwerpunkte

21 Einsätze zur Abklärung allgemeiner Gefahrenlagen, zum Beispiel lose 

Dachziegel, unverschlossene Fahrzeuge, Einfangen von Tieren

5 Teilnahmen an der Begutachtung von Verkehrssituationen mit der 

Straßenverkehrsbehörde

12 Überprüfungen von Straßenbaustellen gemäß den Richtlinien

16 Zustellungen von Bußgeldbescheiden und ordnungsrechtlichen 

Verfügungen

17 Einsätze wegen Schulschwänzern

685 Corona-Kontrollen

221 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung



VERKEHRSÜBERWACHUNG

• Niedrige Einstellungsquote von unter 1%
(Hessendurchschnitt 5% - 10%)

• Stationäre Anlagen
Umgehungstraße West in beide Fahrtrichtungen (seit 2011)
Friedrich-Ebert-Straße in beide Fahrtrichtungen (seit 2011)
Rhein-Neckar-Zentrum in eine Fahrtrichtung (seit 2011)
Mannheimerstraße Höhe Kindergarten in beide Fahrtrichtungen (ab 02/2016),
L3111 in beide Fahrtrichtungen (ab 02/2016)

• Mobiler Messtrailer seit März 2020
(Genehmigung zur Aufstellung an 20 Standorten durch die 
Polizeiakademie Wiesbaden)

10



VERKEHRSÜBERWACHUNG

11

Zahlen

Verstöße und Verwarnungen im

fließenden Verkehr: 

stationäre Anlagen 15.686
Messfahrzeug 4.421
Leivtec 947
Messtrailer 11.828

Verwarnungen: 31.842
Bußgelder: 1.030
Fahrverbote: 141

Höchste Überschreitung um 93 km/h

ruhenden Verkehr 9.074

Einnahmen aus Verkehrsverstößen 808.500 €

15.686

4.421947

11.828


	Dokumente
	Bekanntmachung 25.02.2021 Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung)  (exportiert: 17.02.2021)
	Öffentliche Niederschrift 25.02.2021 Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung)  (exportiert: 20.04.2021)

	Tagesordnungspunkte
	1. Haushaltsgenehmigung 2021 des Kreises Bergstraße IV-16-2021/XVIII
	Informationsvorlage IV-16-2021/XVIII - Haushaltsgenehmigung 2021 des Kreises Bergstraße (exportiert: 17.02.2021)
	Genehmigung Viernheim 2021 (exportiert: 17.02.2021)


	2. Bericht über die Entwicklung der steuerlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 IV-18-2021/XVIII
	Informationsvorlage IV-18-2021/XVIII - Bericht über die Entwicklung der steuerlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 (exportiert: 17.02.2021)

	3. Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in der Stadt Viernheim IV-20-2021/XVIII
	Informationsvorlage IV-20-2021/XVIII - Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in der Stadt Viernheim (exportiert: 17.02.2021)
	Zuwendungsbescheid (exportiert: 17.02.2021)


	4. Information über den Sachstand der Verhandlungen eines neuen Betriebsvertrages für die katholischen Kindertagesstätten in Viernheim IV-17-2021/XVIII
	Informationsvorlage IV-17-2021/XVIII - Information über den Sachstand der Verhandlungen eines neuen Betriebsvertrages für die katholischen Kindertagesstätten in Viernheim (exportiert: 17.02.2021)

	5. Digitalisierung
hier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben 2020 IV-106-2020/XVIII 1. Ergänzung
	Informationsvorlage IV-106-2020/XVIII 1. Ergänzung - Digitalisierunghier: Information über die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben 2020 (exportiert: 17.02.2021)

	6. OZG-Modellkommune Viernheim IV-9-2021/XVIII 1. Ergänzung
	Informationsvorlage IV-9-2021/XVIII 1. Ergänzung - OZG-Modellkommune Viernheim (exportiert: 17.02.2021)
	Anlage 1 - Antrag OZG-Modellkommune (exportiert: 17.02.2021)
	Anlage 2 - Konzept OZG-Modellkommune (exportiert: 17.02.2021)
	Anlage 3 - Schreiben Innenminister Anerkennung als OZG-Modellkommune (exportiert: 17.02.2021)


	7. 216. Vergleichende Prüfung des Hessischen Landesrechnungshofs (LRH) "Haushaltsstruktur 2019: Mittlere Städte";
hier: Erneute Vorlage des Schlussberichts an die Gremien IV-111-2020/XVIII
	Informationsvorlage IV-111-2020/XVIII - 216. Vergleichende Prüfung des Hessischen Landesrechnungshofs (LRH) "Haushaltsstruktur 2019: Mittlere Städte";hier: Erneute Vorlage des Schlussberichts an die Gremien (exportiert: 17.02.2021)

	8. Mittelzentrenranking IV-15-2021/XVIII
	Informationsvorlage IV-15-2021/XVIII - Mittelzentrenranking (exportiert: 17.02.2021)

	9. Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020 IV-10-2021/XVIII
	Informationsvorlage IV-10-2021/XVIII - Bericht über die Arbeit der Stadtpolizei im Jahr 2020 (aktualisiert: 01.03.2021)
	PowerPoint-Präsentation (exportiert: 20.01.2021)




